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Anordnung der GiirfuttorbohäUer in einem .Anbau an das Stallgebäude. Dadur<:;h werden. das lan?schaitsbild und die
geschlossene Wi kun.g des Bauernhofes nicht durc  die freistehenden Rundbehä1ter gestört. Das G<Hfutter kann auch bei
eingebauten Behaltern unmittelbar von dar Futlerkucho aus, stels im Trockenen und ohne jeden Ver!l1st durch Verschmutzung antnommen werden (Zek:hnung des Architekten)

Es ist notwendig. daIJ jeder landwirtschaftliche Betrieb -GärfuUer
behälter .besitzt. Je.doch ist es abwegig, 'Behälter an irgendeinen gün
stigen Platz zu bauen, ohne jegliche Rücksicht auf die äuf}ere Gestal
tung, die Ausdruck des Schönheitssinnes und Kulturstandes einer Ge
meind  und eines Landes ist, zu nehmen. Wenngleich die runde Bau
weise des Behälfers die staHsch günstigste und in der Ausführung die
wir.lscha/tlichste ist, so bietet doch das Gesamtbild eines Bauernhofes
dl,!rch 'freistehende Rundsi!os eine.n wenig schönen, cf! sogar störenden
Anblick. Auf}erdem bieten die, durch die runde ,Bauform der Silos an
einEn Wand entsteheDde.n Wi.nke! Anla   ur Ansammlung von Schmutz
und Unterschlupf für RaHen und Mäuse oder auch .schlupfwinkel für im
geheimen brütende Hühner. In den meisten Fällen WJ d es sich ermög
lichen lassen, die Behälter durch einen Anbau mit in ein Gebäude und
.unter das gleiche ,Dach mit diesem zu bringen. Die hier wiedergegebe
nen Skizzen saHen eine Anregung geben, wie. man solche Behä!ter je
nach Verwendung in den Giebel -eines 6chweinesfall- oder Kuhstal!
baues einfÜgen kann. Durch malJstäbIiche und saubere Durchzeichnung
und genaue Berechnung kann selbstverständlich noch Raum eirigespart
werden. Silos lassen sich natürlich gen au so wie in I$tallbauten auch in

. Scheunenbauien unterbringen. Es ist lediglich darauf zu achten. da  der
Boclenraum durch entsprechende Ausbauten -arwei1erl wird, ,dam-il die
Füllung sachg'emä ,vonslat en gehen kann. Es -empfiehlt sich, in den
Dachausbau einen Träger mit einer Lau-fkaJze mit einz.ubauen; die!>e Ein
richtung kann dann neben dem Heben und Senken der .Si!ocledel auch
zum Laden ,des Heues oder StrOhes ,auf den Boclen benutzt werden. Oio
Verkleidung der entstehenden Winkel in dem 'Gebäude geschie'hf durch
schwache Wände, in denen kleine .Lü!tungslöcher durch Siebchen Ver
schlossen  elassen werden.

Die Vorteile dieser Art AufsfeJ!ung sind sehr vielseitig. Das Gär
fuHer kann durch Anbringungder En!nahmeöffnungen unmittelbar in
der. Fulterfenne entnommen werden. Die Entnahme geschieht auch bel
schlechtestem WeItersJets im Trocknen und ohne jeden Verlust durch
Verschmufzung. Dem,Futfcrmcis!er r oder in kleinen Betrieben der Haus
.frau, werden kostbare Wege erspart. Um die BehäIler ist es durch die
Plla5'lerung der Tenne ein leichtes, Sauherkeit zu halten. Während bei
fre.istehenden -Behältern leicht unbemerkte Dachschäden eintreten kön
nenund .dadurch der obere Versctdu  und auch leicht das Fuiter durch
Regeneinwirk@gSchaden leiden könn n,befindet,sich der eingebaute
Behälter unter ,dem massiven Dach des Gebiiudes"das längst nicht so
leicht schadhaft wird ,und auftretende Oachschäden schnell bemerki und
abgestellt werden können. Isl es möglich, solche Behälter in die Nord
seite eines Stal!gebäu-d.es einzubauen, so bieten sie den Tieren einen.
so!.iden Wärmeschutz. In jed.em. Falle sind mehrere F!iegen mH ein8.r
Klappe geschlagen, ohne da]} dem Behiebe stärende Mehrkosten ent
stehen. SalHen Rinder- und 'Schweineställe In einN Flucht gebaut wer
den, so ist eine Behälteranlage zwischen beiden Sla1!arten durchaus Ml
gebracht. Die Anlage hinder,t nicht, da  die FuHer!enn;J!l auch dUrch
fah bar eingerichfet werden können. Ein Durchgang durch den Behä!1er
raum ermöglicht einen reibungslosen Verkehr .:zwischen 'beiden SbH
räumen. !m Dachboden dürfle die Behä!teranlage kaum ein Hindern:s
bedeulen.

Vor allem aber 'Wird durch eine oben geschilderte AnordnunL1 ehr
Gärfutierbehä!fer das einheitlich' geschlossene ,BHd des Batler<1hofe s ge
wahrl, uo.d das Landschaftsbild 'Wird nicht geslort.
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Jur3kalksfeinplatten verwendet mi'in im Bauwesen als Furybodenbelag
und Wandbekleidung in Hallen, Treppenhausern, Eingangs- und VOJ
raumen, ,Fluten usw. Hier sind die Oberflächen der Kalksleinpla1ten
halb-oder feingeschliffen oder auch poliert Oie Geh/läChe der TriH
,{ufen bei Treppen, die mjl solchen Plallen belegt werden, [aryl man
haibgesch1i1/en, wahrend die etwas vor die Selzstufe vorgezogene An

Die Jurakalksieinpla!ten werden im Tagebau duro;:h vorsid'tlges Loslösen Y nder Un\er'age gewonnen (5 Werkfolo )

Gartenwcg8 und Terrasson werde1 v'elfach mit vbllig unhearbeiteten Jura
kalksJeIT1platten belegt

'1/,,,.  ,ifJ< "ansen, Ge,!;..
sicht der Trillstufcndicke alt noch poliert wird. Die F<'wbung der Jura
kd!ksteinplalten ist meist helfgelb!ich; besonders wirkungsvoH ist das
Gesa'11tbild, wenn auch Platten mit etwas anderer, ins Grau gehender
Färbung mit den gelblichen verwendet wer en. Auch die verschiedene
Bearbeitung der Oberfläche der Kalksteinp!aHen kann zur Steigerung der
Wirkung benut.zt werden.

Gadenwege, Terrasscn und Freilrepp n mit wenigen Stufen beleg1
man gern mit unregelma ig behauenen, ,bruchrauhen, also vöilig un
bearbeileten Jurakalksteinplallen, die mit ihrer gelblichen Sleinfläche in
einem gulen Gegensatz zu den Rasenfleichen, Blumen und Sträuchern
stehen.

Um diesen N]tursiein und seine Ver.:Jrbe:tung richtig zu wLird'gen, isf
es notwendig, sich über das Vorkommen und d,e Gewinnung zu unter
richten. Im Frankischen Jura erstredd sich ein Gebirgszug, in dem schon
seit mehreren Jahrhunderlen P.latlenkalke gebrochen werden. Die Ge
winnung der Steine geschieht im Tagebau. Ein Abraum von 5 bis 20 m
wird abgebaut, und mit dem im Verlaufe der Sleingcwinnung entstehen
den Abfall in 60 bis 80 m hohen Halden aufgeschüttet. Die zuerst zum
Vorschein kommenden brauchbaren Schiefer, F!inze genanni, sind ars
Dachschiefer, Gartenwegpiaffen, Boden- und Wandp!atlen geeignet.
Weiter unten liegl der als Lilhographiestein verwendbare gelbliche
bzw. bl.,we Schiefer, dessen 3 bis 24 cm starke Platten bis zu einer Tiefe
von 20 bis 40 m reichen. Die von dazwischenliegenden unbrauchbaren
Lagen, den sogenannlen Fäulen, unterbrochene Schichtung ist fast durch
weg waagerechl und wird in mehr oder weniger gro en Absländen von
za,hltl2ichen senkrechten Rissen durchfurcht. Man rechnet im DurchschniH
mil ungelahr 60 v, H, unbrauchbarem Haldensiurl und 40 v. H. brauch
baren Steinen. Die Technik des Abbaues ist verhällnismä ig einfach,
!nfolge der schichtenweisen Lagerung triff an StelJc des €,igentlichen
Brechens das vorsichj'ige Aufmeif}eln und Loslösen der PlaHe von der
Unlerlage. Ist eine Plalte freigelegt, wird sie durch Abklopfen mit



einem Hammer aut Klangreinheit geprüft, wobei eiwa vorhandene Feh
ler, unsichtbare Sprünge und Risse dem geübten Ohr des Arbeiter'>
durch unreinen Ton sofort aufbllen. Hierauf erfolgt mitfelsWinke!ri1af}
und Kohle unter weitestgehender Ausnulzung der ganzen brauchbaren
Fläche das Aufzeichnen der Urnri form und &Ji1t1ch das rohe Abhacken
dei überschüssigen Teile durch eiserne Sonderhammer, wobei der Stei'1
infoJge seiner glcichartigen Struktur den Vorzug besitzt, fast gerade und
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Bei der ständigen Weiterentwicklung der Technik auf dem Gebie'e

des Bauwesens sind insbesondere seit ihrer eindeufigen Ausrichtung auf
,den MateriaJeimatz eine g(of}e Reihe neu erB aus t 0 f f e und Ba u
art e n!) geschaffen worden. Neben der auf dem Gebieie des Bau
polizei re chis liegenden allgemeinen Zulassung der neuen Baustoffe und
BauarIen haben Hersle!ler und Er/inder dieser nauen 83ustoffe und ß.3.U
arten gewerbliche Schufzrechtc erwirkt. Es ist alJgemein bekannt, d:::
,jede Patentbenuhung rechtswidrig ist, zu der der Pafentinhaber n;cht
Isein Einverständn;s erk!i1rt höf. Der im Gesetz vorgesehene Ausn hme
fall, da  das Einverständnis nicht erforderlich ist, wenn der Patentgege!1
stand ZUr Zeif der Palentanmeldung im eigenen Bcfriebe benutzt ,vor
den ist, kommt prakfisch ,für neue Baustoffe und Bauarten nicht in Frage.
Wer wissentlich oder aus grober Fahrlässigkeit eine rechtswidrige Be
nutzung des Patents vornimmt, hat dem Ver!etzfen eine Entschädigung
zu zahlen. Das Einversfändnis des Pafenfinhabers zur Benutzung seines
Patentes wird in der Praxis durch Erwerb des Benutzungs
rech j s gegen eine entsprechende Bezahlung erteilt. Diesem Ziele der
wirtschaftlichen Auswertung des Patentes durch den Patentinhaber dienf
ja eben das Patentrecht in seinen wirtschaftlichen Auswirkungen. Be;
dem Erwerb des Rechfs der Patentbenutzung spricht man vom Li zen L
e r wer b oder von Aus f ü h run g s I i zen zen. Bei durch Patent
geschützten Baustoffen handelt es sich richlfger gesagt um Verwendungs
Jizenzen, wiilhrend bei Bauarten richtig von Ausführungslizenzen ge
sprochen wcrdcn kann.

Bei dem Erwerb und der Verwertung der Lizenzen entstehen neben
recht!ichen, die sich insbesondere auf den L1zenzvertrag beziehen, eine
Reihe wir t s ch a f t I i ch erFragen. Von den Fragen des lizenzver

. trages sei in einem anderen Aufs3tze die Rede. Heute sollen die wich
tigsien wirtschaHlichen Fragen um Ausführungslizenzen uns beschäftigen,
denn sie sind für LIzenzinhaber und für B1'!ugewerbetreibende, die
Lizenzen erwerben wollen, gleich wichfig. Neben den Fragen des Er
werbes der l,izenzen nimmt besonders die der Erfassung der Lizenz
gebühren bei der Preisermittlung für Bauleistungen eine wichtige RoHe
ein. Schlie lich mu  die Frage Schuhrechte, Lizenzen und VOB. berück
sichtigt werden.

Wirtscha!fliche Formen des Erwerbes di!1 lizenzen
Wir haben unsere Leser laufend über neue Bausioffe und Bauarten

unferricrliet, insbesondere über Steineisendecken und Hol:zbinder ul1d
HolzbaJken. Gerade auf den Gebieten der Steineisendecken und der
Holzkonstruktionen ist die Entwicklung besonders lebhaft und vielseiHg
gewesen in den letzten Jahren. Bei den Steineisendecken h:;mdelt e
sich zumeist um Steine bestimmter geschützter Form und um deren be
sonderes, ebenfalls dem Schutze unterliegendes Verlegen, mithin also
auch um die Art der Eiseneinlage. Bei Holzbindern lind -balken stehen
vielfach die Bemessung, die Art und Lage der Glieder zueinander in
Frage, aber auch besonders entwickelte VerbindungsleiJc, dwa Dü?eJ,
sind hier wesentlich, Dieses Zweifache, bestimmte Baustoffe (Steme,
Dübel) und die besondere Art der Ausführung der g schützten X: nstruk
t:on, bestimm! auch die wir!schaftlichen Fragen der LIzenz ge b II h re n.
Hier sind zwei Grundformen zu un!erscheiden: 1. der PaienHnhaber legt
alles was er fÜr die Patentbenutzung fordert, auf den Bau s t 0 f f. tm
Stei preise sind dann etwa die gesamten Lizenzgcbühr.en enthaHen. Di,e
Auslührung kann dann durch je den Ba.ugewerbeirc,bend,en, der  ,e
belrel/enden Steine kau/! ohne ZahJung cll1er besonderen Llzenzgebuhr
:3n den Pafentinhaber erfolgen, Die g nze lizenz frage liegt hie.' aus
schlie lich zwischen Paten inhaber und Ziegler. E?er Zicgler er/  f d nn
die von ihm gezahlte Lizenzgebühr bei der ErmdtJ ng der  te nprel e.
Dieser Weg würde an sich auch bei HolzkonstruktIOnen mogllch sOin,
wenn besondcrs entwlcke!1e Tei!e, die vom Bauaustuhrenden bezogen
werden müssen, herausqebracht worden sind. Bei Holzkonstruktionen
Jiegt aber das Schwerge vicht meisl auf de  Art der Ausführung und. ge
schülzte Teile nehmen hier nur eine wirtschaftlich (nicht "ud, technisch)
geringere Bedeufung ein. Deshalb emr:fiehl!. s.ich für Hol:.ko stll.lk
Honen die Form 2, die auch vielfach bel Steineisendecken  ,bllch Ist.
Nach Form 2 werden sowohl der S t ein als auch die Aus f II h run 9
mit Lizenzgebuhren bel a s! e t. Bei de  S,teinen is . es wie !m ,Falle 1,
der Baugewerbetreibende zahlt die Stem!lzenzgebuhren md 10 defil
Steinpreise, ihm erwächst also keine selbst6n ige Bel.astung,  un we 
den aber häufig ne ben der Steinlizenz Aus{ lhrung llzenzgebuhren e
hoben die vom ,Bauausführenden "LU zahlen sind. H!er wird er also mit
se J b   t ä nd I gen KosJen aus der Ausli."lhrung der geschützten BOIU.3r!

vollständig senkrecht abzuspnngen. Die so zugerichtelen pja ten wer
den dann zur Weiterverarbeitung in die befördert. Im Win er
lindet kein Grubenb8!rieb stall, d3 die bodenfeJchien PbHen
wegen ihrer Fros!empfrndJ:chkeit !eicht zersprmgen. Wenn an manchen
SteUen aus Zweckma!jigkeilsgründen doch gearbeitet wird, sei geschiehf
es mit Hilfe eines Winlerschutzbaues; die ubr'gen Abb3ullachen werden
durch Schu!f gegen Kalie geschüfzt.

be.bslef. Es isl se!bstverständlicl-:, da!j d)  Höhe der Stein! zenz dci'lO:1
wirlschaf!'ich abhängig :5t, ob danebef' flach Ausfuhr:Jnqsg2.buhm  ,...:
zahlen s:nd oder nich!. Ern an sich n'cht er ebli1;h erhön;er
besagt deonn,"ch nech :1:ci-d, daf} es skh um e:ne besondNS
LizenzbelasJung handaH,  ondern die AusfChrunghzenz kann :m
mit der Stein!izen:>: zu einer hoheren Lizer.zgesa tbelastung führen,
eine an  ich höhere Sfeiniizenz, wenn dar.eben ke;ne b::-sc;ldere Aus
fuhrungslizenz erhoben wird. A1Ie diese Dinge müssen erwogen werden,
wenn der Baugewerbetreibende qeschüizte AusfGhrungsar)en Jnwenden
wil!. Nun wird aber d;e Ausführungslizenz wieder in Z','le: Unierade:l
erhoben, Einmal wird die Lizenz ausschlie lich nach der M ass e d
ausgeführter. geschützten Bauart berechnet. Zum anderen wird zunächsi
die Z.ahlung einer Li zen zer wer b s 9 run d g e buh r geford8d.
Dieses Verfahren 1st meist d3.rnit verbunden, dal} für die Z3hluno der
Grundgebüh( dem Lizenzerwerber in einem be s I i m m t e!l g e O q r
phischen Gebiet d;:!s A!leinausführungsrecht der-bB
treffenden geschützten Bauart zugestanden wird. Neben der Gr..Jnc
gebühr wird dann die obe'lbezeichnete Ma sengebühr je Ein.h i! er
hoben. Mit zunehmenden Massen crmäbigen sich d;e Lizerzsätze je
Einheit. Diese Forderung entspricht dem Bi3Upretsrech! (siehe unfe--:
nErfassung der Lizenzgebühren bei der Preisermit!lung fur Baulehtun
gen"). Der Fa!1 der Vereinbarung einer Grunclg",bühr ist 011;;0  ür den
Baugewerbeireibenden nur d nn spruchreif, wenn er dadurch den Schutz
erwirbt, in einem bestimmten Gebiete allein die Bau'!rt at:sfuhren Zll
kannen, Wil! er nicht dieses R.ech; hoben, beabsichtigt er vielmehr nur
gelegenHich Austünrungen der qeschützJen Konstruktion, so wird Bö sich
nicht mit einer Grundgebühr belasten, sondern es vielmehr bei der Zah
!ung der im Steinpreise eingerechneten und der etvlaiqen besondere
Massengeblihr be!cssen. Am freiesten ist der Bauauslünrende gesteilt,
wenn er ledigJich die Lizenz im Steinpreise entrichiei, d:! er dann keine.
besonderefl Vereinbarungen mit dem Patenlinh"ber treffen mu . Al!c
für d e Verbreitung einer Bau'1rt kann das Einbeziehen der gesamten
LIzenzgebühr in den Sieinpreis oft tech  torderlich sein. Diese Frage
mu  aber der Paten!i!lhab r von Fall zu Fa!! entschelde:1, auf sie h t
der Baugewerbefreibende nalurgemä  keinen direkten Elnftub.

Bei Hol z k 0 n s t r u k t ion e n liegen die Diflge, wie bereits an
g8.deuiet worden ist, anders. Wenn auch hier auf im Zusammenhanqe
mit der Kons!-ruktion entwtckeJie Tei!e Uzenzgebuhren gelegt werden
können, so da  sich ihre ZJhlunq mit dem Erwerbspreis dieser Teih E'!:"
schapft, so wird in den meisten Fäl!en sich dieser Weg ars unbrauch!::ar
erweisen. D2S Wesentliche bei der Holz.konstruktion wird in aller Reqa l
die Aus f ü h run 9 und nicht der Einze!leil sein. Sei d;esen S ;J ö.rie'1
spielen also Grund- und M:issenqebühr die Hauplrolie, so da  Vc-'e,r
barungen zwischen dem Patent,nhE1ber und dem B]Uqewerbefre ba d :l
die Regel bi!den, Ausnshmenn:cht nu. unzweckmcil}iq, so d2;rn 0'3:':'
tisch bedeu!unqslos sind. Wenn der BaugcwcrSdrcibondc e ne se
werblich geschlitzte Bauart ausfuhren will, so mu  e,r sich d.c Sache :
den aufqe!eigten Richtungen Überdenken lind damtf rechnen, di'.f:i ; r
seinen Bezirk ber<:jls ein Berufskamerad die alleinige Au, i.:hrc:ngs.
berechtigunq erworben h f. In eInem solchen Falle brm, der 3,,--,
gewerbetreibende vielleichi dann zum Ziel-e kommen, weiln <::" IÜr de-l
betreHenden Einzelfall, in dem er die geschlitzte BaJM! ve- we[1j::;::'
will, von dem Gebiefsbere,.chtiqten t nicht aJso dem Pa'Br'!iJlr.abe ) e:;-,,,,,
UnterJizenz erwirbi. Die Verträqe zwischen Pa.:enr:nhaber und Lizel"'::
nehmer sehen oft vor, dar, der Gebietsberech!:cde, eho der cIgenf:'ci12
Lizenzinhaber, Unt<;o1izonzel1 für einzelne Aushi1rJnq5fäile v8'c;",:be'1
kann, IMeist 'is1 diese Unlerliz:enL <In die b!5fm7Tur:Q de  Paten; ,, =be;'
gebunden. Bel B   u art e n Ist also eine ganze Re:he v.oneir\3.rd""r  b
weichenden Reqelunqen der L[zenzqebuhren rac:e mog!idl. Ha.nde1i e5
sich um Baustoffe, elw J qeschi.itzfe Leich!b:oup1a!h"n, :;0 $Che:d n AU5
!uhnmgsgebühren aus. Hier w:,d die> bean,p;-uc:,te LL:e;->::w
Clebldu in den Stoffpreis einqerechneL so Saugewerbe!re i be'"'2!-i>
lit der oigentlichen Lizen:drage \veder noch w:d ch f!!)c\l eiNs
zu tun hai.

Erfassen der '.iz:e!1%gebiHue!l bei der Preisermiffk'ng: für Baulc.isjltng ;!
Je nach der Ar! deI Uzen:be(Jstung I,t :'luch i:,re Erfassung bei --fee

Prelsermitilur"Jg verschieden, E, md; lm'er$Chieden \\>8r&:::1 ;:vli<;ch "
Siofflizenzgcbilhren, Massenlizenzgebühren lind Grundgebühren.

dem Bau 0 f j ; e q '" 11 cl e n L



ren) auf Baupreisverordnung g 6, SIe dünen nur in wirtschaftlich ge
recht/ert:ig.ter Höhe angeset:d we den. Auch n'ach ,dem LSBö. Nr. 40
und 67 gehören die Uzerrz(massen)gebühren xu den Sonderkosten, die
gesondert ausgewieseri werden müssen. 'oie L'SBö, sa9'enwQJiier zu
den tizenzgebühren, dary si'8 in einem angemessenen Verhältnis zur
Leistung und zum Preis ste,heO] mÜssen urid bei steigende<m Umfange
der Leistung gesenkt. werden müss€n. Das bedeulet, dary der Massen,
Ilzen,zs,afz beielwa 1009 m  höher sein .darl, als bei etwa 2000 m',
3000 m 2 und mehl'. Der Grundsafz der Senkung der Massen!Üenz
gebühr je Einheit. mit steigendem Umfange der Massen isi zwar n'ichJ
aus.drücklich in ,der Bauprebverordnung genannt. -Dieser Gedanke be
CJnsprüchl aber mit Recht auch ,volle A!1I'Nendung dann, wenn nicht die
LSHö. der PreisermitHu.ng zugrunde 'Iiegen. Die LSBö. besagen weifer,
da  der Unfernehmer gegebenenfalls zu seiner Unferstützung bei den
Verhandlungen mit dem L'izenzg.eber den Bauherrn um seine Mitwir
kung ersuchen kann. Auf Verlangen sind Idie für die ,Berechnung der
LÜem:geblihren in Frage kommenden LiZ'enzverlräge <lem iBauherrn zur
Einsicht vorzulegen, Die letztere ,Pilichtist auch im Rahmen des Bau
preisverord,nungsrechts gegeben, da sje sich aus der .allgemeinen Offel"\
Icgungspflicht über den Pre<isaufbau ergibt. Aber man wird auch nicht
fehlgehen, wenn man au&erhalb der tJSBO. dem Unternehmer das Rec t
gibt, ,den Ba1.lherrn eventuell unterstützend bei den Verhandlungen mit
cie'11 Lizenzgeber heraMuziehen. Die L i zen z 9 run d g re b ü h rist
dem Baugewerbetreibenden zwar durchaus be kann I, sie un1erscheidet
sich jedoch dadurch von der Massengebühr, ,dary sie nicht. bestimmt je
Einheit .,der auszuführenden Bauleislungen fesfgelegt werden kann. Der
Grundgebühr slehl eine u n b.e k a n nt e Vi e 1 z a h ,I von ,im Ra,hmen
des Ausführungsrechfs lauszu}ührenden Einheiten ge-gen,über. Im .Rah
men der Geme'rnkosten der Baustelle kann daher unfer Sonderkosfen
nicht ein Bruchteil der Grundgebühr erfa t werden. Diese Grundgehühr
lä t sich ausschlie lich im Rahmen der a I1 g,e m ein enG e s eh ä f I s
k 0 s t e neinsetzen. Dre allgemeinen Geschäftskosten sind jeweils nUr
mit dem zum Auftrage gehbri,gen Anteil des Gesamlbe:triebes des Un
ternehmers anrechnungs.fähig. Die Lizenzgrundgebühr enfsteht dem
Baugewerbefreibenden ja nicht durch Ausluhrung einer bestimmlen
Bauleislung, sendern durch seinen 'BaubetriC'b als solchen, In dem in
der Rcg 1 in Vomhunderfsätzen der Angebotssumme angegebenen all
gemeinen Geschä/tskoslen s'ind demnach Ciuch die Lizenzgrundgebühren
zu berücksichtigen. Werden diese GrundgebGhren pro J.ahr berechnet,
so ist bei der ErmiHlung der allgemeinen Geschäftskosten der Jahres
behag anzusehen. Ist ein Gesa.mtbeirag tür eine Summe von Ja'hren
vereinbart, vB. Alleinausfü'hrungsrecht fur drei Jahre, Grundlizen,z 4500
RM, so mury die BeJaslung je Jahr ermittelt werden. 5chlie lich set
darauf hingewiesen, da  nicht erst die Preisermi/tlung zur Trennung der
verschiedenen Arien der Lizenzgebühren ..mhrl, sondern dary sie ,bereits
be'r dem Verbuchen zu berücksichf.igen ist. Stoff!izenzen erscheinen da
belohne weiteres unter ,den Stoffkostenverbuchungen, (Bau-, Bauhil,fs.
und Be;l.riebssto/le sowie ,Bau/eile), die Massenl zenzen unter Sonder
kosten des betrelfenden Baukontos und die Grundgebühr unter den
al!geme'inen Geschäftskosten.

VOB" Leistungen unter Patentschutz, Lizenzen
Blei,bt noch einiges über V,OB. und die hier erörterten Fragen zu

sagen. Zunachsl die Vergebung. D'ie VaB., Teil A,   3, Arien der Aus
schreibung, c) freihändige Vergebung, Ziffer 2, besagt, da  oie frei
handige Vergebung _ Uberlragung einer Leistung nach freiem Ermes

sen des Auftraggeb-ers ohne förmHche Ausschre,ibung - u. a: angewandt
werden sol], we,nn die Leisfung unter .Patenfschuiz' sfeht. Insbesondere
steht hier in Frage, da  ein BieJer die Gebietslizenz besitzt iJder wen,ig
stens allein dte-'Lizenz erworben hat. Nicht anwendbar ersche.int die
Vorschrift dann, wenn lediglich 5toHHzenzen erhoben werden; da ja
dann die Beschränkung auf einen oder wenige ,sauausJührende nicht
vorliegt, sond rn je-der Bieter die vorgesehenen geschüt.zfen Baustoffe
frei kaufen und ,verwenden kann,

RecMwichtige Bestimmungen enthälf VOB" Tei  B, g10, .HaHung der
Vertragsparleien. Ziffer 4: wOer Auftragnehmer übemimmfdie aus
s !ief}Hche H<i!tÜng Dritten gegenüber, wegen der Verletzung gewerb
licher Schutzrechte, wenn er seLbsf das geschützle Verfahren oder die
Verwendung geschütz,ter Gegenstände angeboten oder wenn der Auf
traggeber die Ve wendung vorgesch ieberi'und auf das Sc::hutzrecht hin
gewiesen hat." Diese Bestimmung regelt ]ediglich das.1 nnenver
h ä I f n i s zwischen .Bauherrn und Baugewerbetreibenden, Die Ver
pflichtung, bei widerrechtlicher Verletzung des Patentrechts Entschädi
gung zu zahlen - s'iehe oben - trifft nicht nur den Bauausführenden,
s ndern u, U. auch den ,Bauherrn, nämlich dann, wenn er den Bauaus
f,ührenden da>zu ,bestimmt hat Hier ist durch die VOB. zur Vermeidung
von Unklarh€'iten und Ansprüchen des Verlc.!.z.fen, dem Bau g ewe r
be t re i ben den auferlegi, die E r lau,b n i s zu.r A u slÜ h run 9
der ge s ch ü t z t e n Bau art einzuholen. Dies ist gegenÜber dem
Bauherrn seine vertragHche Pflicht. Er kann ,sich dabei der im Baupreis
rechf ,vorge.sehenen .Unterstützung des Bauherrn bedienen; ein Anspruch
auf M!;twirken des ,Bauherrn bei der Beschaffung der A,usführungser
!aubnis kann jedoch in den Bestimmungen 'nicht gesehen werden,' Vor
sicht ist für dc,n Bauge<werbeheibenden hier insofern 'geboten, a!s er
auch dem Bauherrn gegenÜber wegen nichl oder nicht rechtzeitig ein
geJholter Lizenz h<i.ffet, wenn dadurch Verzögerungen der Bauausführung
oder gar ,unmöglichkeit der ,Baudurchfünrung 'in dem vorgesehenen
Rahmen .eintreten, Die VOB. wendel sich also nicht an di€ Lizenzsätze
als solche, sondern ]ediglich an die Beschaffung ,der Lizenz. Diese. ist
grundsät:zlich Verfragspflicht des Bauausführenden und nicht des Bau
herrn, .

In steigendem ,Ma e we den Lizerrzfra,gen auch bei der Bewältigung
der kommenden gro en Aufgahen im Wohnungsbau anfallen, da ja
gerade Holz sparende Konstruktionen und Steine.jsendecken auf dlese:n
Gebiete ,des Bausch<l/fens be.vorzugt verwendet werden. Der Bau
gewe betreibende .tut gut daran, sich rechtzeitig .einmal die wirtschaft
lichen Fragen zu überdenken und vor allem ft.ühzeitig an die Frage
heranzugehen, wie er sich der Aus-führung geschützter Bauarten in
sei'nem Betriebe gegenü<bersteUen wfll, ob er sich ,nUr auf so1che Aus
führungen beschränken will, bei denen ausschiie lich beim- Baustoff
erwerb Stoffliz:enzen im Kaufpreise entrichtet werden, oder ob er sich
in seinem Gehiete das Alleinausführungsrecht sichern will. Er wird, wo
er auch stehen mag, allen diesen Fragen in zukunft nich; mehr aus
weichen können, dazu ist heute die Verpflichtung zu gro , m lerbl
und arbeitsparende Baustoffe und Bauar\en ,zu ve wenden, auch dann,
wenn sie gewe bliche Schuizrechte genie en. Zum anderen sei gesagt,
dary die ,Entwicklung auf dem Gebiete ,des Patenlrechts mehr und mehr
der Verwendung der schöpferischen Ideen Einzelner für die Allgemein
heit Rechnung trägt.

Ober Aufbau und Inhalt der üblichen Lizenzverlräge werden wir
später einmal berichten.

d 1!' I  il..l\lln eilll Ib 1!' Flrdel!'l\IIn  \Ion 4I1'beDIft:If.ohfJ!lslfäfh n
In der Nr. 3611940 unserer Zeitung hatten wir auf 5eite 2 bereits

darauf hingewiesen, dary der Reichsminister der .Finanzen durch Rund
erJa  vom 1. Augusf 1940 seinen grundlegen.den Ausführungserla  vom
12. ,Mai 1937 zu der Verordnung über die Förderung von Arbelterwohn
slätten vom 1. April 1937 nell herausgegeben hat.

Den Wortlauf des neuen .Erlasses vom 1. August 1940 veröffentlichen
wir nachstehend. D'e Ä n der u n gen gegenüber der Fassung vom
12. Mal 1937 sind ,d u r ch Fe t t d ruck her vor geh 0 ben:

1. Der 9 29 des Grundsteuergeseizes vom 1. Dezember 1936 (RGBI. I
S. 986) und seine Ändenmg auf Grund des .Gesetzes vom 7. November
1939 (RGBI. 1 S. 2179) bezwecken, die für den Wohnungsneubau verlllg.
baren Mille! des öffentlichen und privaten Kapitah:narkts i.n erster Linie
auf die Befriedigung des Wohnungsbedads der wirtschaftlich schwäch
sten Schlchlen der Bevölkerung hinzulenken. Daher isl die Gewährung
einer Reichsbeihilfe in Höhe der Grundsteuer für die in der Zei! vom
1. April 1937 bis 31. März 1942 bezugsfertig werdenden Wohnungsneu
bauten auf Mietwohnungen und Eigenheime beschränkt worden, die
nach Wohnfläche, Art, Ausstattung, Bestimmungszweck und Höhe ihrer
Miete oder Last als Ar bei t e r wo h n s t ä t t e n anzusehen sind.
Durch Anbau, Aufstockung, Teilung oder Umbau gewonnene Wohnun
gen erl1allen keine Grundsleuerbeihilfe. Durch die Beihilfe wird weiter
erreicht, dary die: Eigentümer der ArbeiJerwohnstaHen. praklisch -keine
Grundsteuer zu ,tragen haben und die Mie!e oder Last für die Bewohner
dieser Wonns!äiten entsprechend €rmä igl wird. Gleichwoh] wird ein
Steuerausfallfür die Gemeinden vermieden.

2. Zur Durchführung des 9 29 des Grundsteuergesetzes ist die Ver
ordnung über die Förderung von Arbeitorwohnstätten vom 1. April 1937
(RGBI. I S, 437) erlassen worden (im folgenden va. genanni), Zu ihrer
Erläuterung bestimme ich im Einvernehmen mit dem 'Reichsarbeitsmini
ster und dem Reichsminister des Innern für das Allreich das folgende:

Zu 9 1
3. Nacn 9 1 va. sind die unter Absatz 1 Ziffer 1 bis 3 aufgeführten

vom Reich geförderten Kleinsiedlungen, Volkswohnungen usw. ohne

weiteres als Arbeiterwohnslälfen im Sinne des Grundsteuergesetzes an
zusehen. Als Unterlage dient ,die Vorlage des Bescheids der Bewil
ligungs- oder Anerkennungsbehorde. Es handelt sich hier um bereits
festliegende Begriffsbestimmungen (Kleinsiedlungen, Volkswohnungen,
Heuerlings- 'Und Werkwohnungen sowie Eigenhe:me für ländliche Ar
beiler und Handwerker). Für diese Arten von Arbeiler'i'lohnstälien gei
ten die folgenden Bestimmungen:

1. für Kleinsiedlungen:
Bestimmungen vom 14. September 1937 (RABI. S. I 227) nebst Än

derungen vom 23. Dezember 1938 (RA BI. 1939 S. I 13] und Erla  des
ReichsalbeitsminiSlers vom 4. März 1940 (RADI. S. t 118).

2. für Volkswohnungen:
Erlasse des Reichs&rbeitsminisrers vom 17.Juli 1935 (RABI. S. I 259),

vom 25. März 1936 [RADI. S. I 91), vom 4. August 1937 (RADI. S. I H!61,
vom 29. Oktober 1937 [RABI. S, I 289), vom 1. Juli 1939 (RAB!. S. I 3261,
vom 1. und 12. Dezember 1939 (RABI. 1940 S. I 91 und vom 21. Juli 1940
(RADI. $. I 4061.

3. für Heuerlings. und Werkwohnungen sowie !Eigenlteime für länd.
liche Arbeiter und Handwerker:

Verordnung des Beauftragten für den Vierjahresplan vom 10. März
1937 (RGBt. I S. 291], ErsleDurchführungsverordnung vom 7. April 1937
(RGBI, ( S. 444], Zweite Durchführungsverordnung vom 27. Januar 1938
(RGBI. I S. 107). Dritte Durchführungsverordnung vom 30, März 1940
(RGBI. I S. 60SI. Durchfühmngsvorschritten vom 4. April 1938 (RAB!. S. I
119) nebst den Nachträgen.

4. Die Bewilligungs  und Anerkennungsbehörden für die Bauvorha
ben des   1 sind in der Anlage 1 (hier nich! abgedruckt) zusammen
geslellt.

Zu g 2
5, Für die im g 2 va. bezeichneten Wohnsläften bedarf es einer be

sonderen Anerkennung, wenn sie als. Arbeiterwohnstätlen gelten und
damit beihilfeberechtigt werden sol'len. Die Anerkennung wird durch
denaberfinanzpräsidenten ausgesprochen und zwar auf Grund der vor



hergehenden Festste!!ung durch den Reichsbürgschaftsausschut oder den
zuständigen Lindesbürgschaftsausschul} (Nr. 37, 41), da  die im   2
Absatz 1 bezeichneten Bedingungen erfüll! sind. Die Feststellung des
ReichsbürgschaHsausschusses und der Landesbürgscha/!sausschüsse sind
für den Oberfinanzprasidenfen bindend.

6. Voraussefzung der Anerkennung ist, da  sämtliche im g 2 Abs. 1
enthaltenen Vorausseiwngen erfüllt sind. Anträge, in denen nur ein
zelne Voraussetzungen des 9 2 Absatz 1 aJs erfüllt anzusehen sind, müs.
sen daherabgelehnl werden. Für die von den Bürgscha/lsausschüssen
zu trel/enden Festsiel!ungen gelten die folgenden G r IJ nd s ä f z e :
a) Wo h n f ! ä eh e :

7. Die Verordr.ung selzt keine Höchstgrenze für die Wohnfläche fest,
da durch den Höchsisatz für die Jaufende last (Miete) mi/Jelbar der
Wolinungsgrö e Grenzenge5efzt sind. Die möglichen Grö en für die
Wohnfläche werden je nach der Höhe der örtlichen Bau- und Boden
kosfen verschieden sein.

8. Wohnungen, deren Mieten zwar 40 RM im Monat nicht über
schreiten, die aher nach Art oder Ausstattung offenbar nicht als Dauer
wohnungen für Arbeiferfamilien (vgl. unler b) anzusehen sind, scheiden
für die Beihi!fegewährung aus.
b) A t und Ausstattung:

Folgende Arten von Arbelterwohnstät/en kommen in Betracht:
9. Ei gen h e i m e im Sinn der v,Q. sind Einfamilienhäuser, die vom

EiqenHimer minde ten  ZUr Hälfte selbst bewohnt werden (9 9 Absatz 3
VO.). Der Charakter als Eigenheim geht also nicht dadurch verloren,
da  eine Ein I i e CJ e r wo h nun 9 . eingebaut ist. Den ß.eqrif/ "Ein
Jiegerwohnung" erläutert die VO. nicht, da er flüs ig ist, 50 da  es auf
den Tatbestand im einzelnen FaJl ankomm/. Unter Umständen findet
9 2 Abs3fz 3 VO. nach sachkundigem und pmchtmä igem Ermessen des
ReichsbürgschaHsausschusses Anwendung.

10. Enthält ein Gebäude abe( zwei voHig selbständiqe gegenein
ander und gegen d3s Treppenhaus sowie die Boden- und Ke!!erräumc
vo1lkommen abgeschlossene Wohnungen, gilt es als Z we i f a m j I i e n
hau 5, /'luch wenn eine der beiden Wohnungen vom Eigentümer
bewohnt wird.

11. EnthäH ein Gebäude nicht nur Arbeiterwohns!ätten, sondern auch
einLeJne andere Wohnunqen oder gewerbliche Räume
(kleine Läden, Werkstätten und derqleichen), wird di:!durch die Gewäh
rUnq der Grundsteuerbeihil/e für die Arbeiferwohnstättan nicht ausge
schlossen, wenn die anderen Wohnunqen oder die qewerblichen Räume
im Verhältnis zu den Arbeiterwohnsfäflen des Gebäudes von unterae
ordneter Becleu:ung sind. In diesen Fällen ist die Grundsleuerbe,!hille
in Höhe des Anteils der Grundsfeuer zu qewähren, der der Miefe (last)
der Arbeiterwöhnstäften im Verhilllnis zu der Miefe (Last) sämtlicher
Räume des Gebäudes enhpricht Diese Einschränkung gilt auch für die
unter   1 VO. fallenden Wohnsf Uen.

12. Nach ihrer Aus s I a t tun q sol! die Wohnunq die <!In eine Ar
beiferwohn$fäfte als Dauerwohnunq zu siellenden Ansprüche erfüllen,
darf sie aber nkhi überschreiten. Im eJnzelnen IÖlssen sich Rege'!n dafür,
was nach Ar! und Ausstatlunq als Arbe'iferwohnsiätte anzusehen ist,
nichl Clul$feJlen. Grundsätzlich mu6 eine beihilfeberechtiqte Arbei1er
wahnsfälte einfach und schlicht, aber freundlich und in hygienischer Be.
ziehung einwandfrei sein.
e) Lasten und M'ieten, ihre Angemessenheit

und Tragbarke,;t;
13. Weite  Voraussetzung für die Anerkennunq als Arbeilerwohn

siätte ist, da/J die laufende Last bei Eigenhei'men und die lau/ende Mie!e
bei Mie+wohnunqen (Gescho wohnunqen, MietzweilaMilieOlhäusern und
Mieteinfa'11Hi'enhäusern  eine bestimmte Höhe nicht überschreiten. Fi.ir
alle diese FäHe ist der Höchstsatz der monatlichen las! (Miete) auf 40 RM
festgesetzt worden. Dies 9ill auch für ein Eiaenheim mit EinlieClerwoh
nUnCI, es sei denn. daf) eine Ausnahme n2ch 8 2 Absatz 3 VO. vom
RekhsbGrqs,haftsausschu  zugelassen wird. Für Gescho wohnunqen ist
in So 2 Absah 2 VO. vorgesehen, dar, für die Einhaliunq der Höchst
miei  nicht d;e Mietp. {ur die einzelne Wohnunq, sondern die Durch
schniHsmiele innerhalb eines Gebäudes entscheidend sein kann. Das
"zwingende Bedürfnis", b€i dessen Vorliegen diese DurchschniHsm'iete
zugrunde geleqf werden darf, brauchI rl'icht nur iedmischer Art zu sein,
also z. B. auf der Un'11ötl!ichkeit Mderer Grundri !ösunqen zu beruhen;
es kann auch dann anerkannt we den, wenn es sich darum handelt, für
kinderreiche Familie'n ausrekhende Wohnräume zu schaffen. Um %u ver
meiden, dan die 13eschränkuna der Zusfändjqkeit für Entscheidunqen ge
miifJ   2 Absi'1'z 2 auf nen Re!chsbürqs(:hafisiH.IS5chu  :zur Ven:ögen;n
des Verf hrens und zm UberJas!ung dieses Ausschusses führt. übertrage
ich diese Ermächtigung cn!ch den zuständigen landesbiJrgschaffsaus
schüssen.

14. Der Höchstsatz für die,Miefen oder Lasten der Arbe;
lerwohnsiä!!en ist k ,e i n Re q eIs atz. Soweit es in Orfen miI mäijigen
Bau- und Hodenpreisen möglich ist, Arbei!erwohnslätten mit ausreichen
der Wohnfläche herzustellen, deren ,Lasten. oder Mieten unterhalb des
zugelassenen Höchstsatzes bleiben, mu  ,diese MögliChkeit ausgenutzt
werden.

15. Die last (Miete) nluf} nicht nur in an 9 e m e s sen e m Verhält
nis zum Einkommen der Be\vohner, sondern auch zu dem wirklichen
Wedder Wohn stätten nach GröfJe, Auss!atfung usw. uniE'r Berücksich
tig,imq der örflichen Verhälfnisse  tehen. Wenn Bauvorhaben durch
finanz'i9!!'" Hilfe von dritter Seite (Darlehen und Zuschusse öffentlicher
Ste!len, bi!Jige ,ArbeiJgeberd:'1r1ehen und dergle'ichen) oder auf andere
Weise derar! verbil1igt werden, da  die Last (MIete) in einem Mi vcr
hältnis zum wirklichen Wer! der Wohnung sieht, so werden diese Wohn

släften schon deshalb nicht beihiJfefähig sein konnen, weil sie dann ihrer
Art un.? Ausstattung nach nicht als Arbeiferwohnstäffen iJl1ge$ehen wer
den konnen. Der Umstand, da  durch finanzielle Hiffe von drilfer Seife
erst die Last (Mieie) auf die vorgeschriebene Höchstgrenze gesenkt
\' ird, steh! für sich aliein der Anerkennung als Arbeiterwohn$täHe aber
nlchf anlgegen.

d) Besti mm un 9 szwe ck;
.. 16. Die.Gr nds euerbeihilfe ii;f nur für solche \Vohnstätfen zu ge

wahren. dIe Jur dIe ArbejferschaH bestimmt sind und Von ihr auf d:e
Dauer benut:d werden sollen. Die' VO. sieht bewuJ3f davon ab, den Be
griff "Arbeiterschaft" näher zu umschreiben, um einerseits n;cht Personen
kreise ein::ubeziehen, die zwcr ihrer Beschäftigung n3ch als Arbei!er an
zuse en smd,  egen der Höhe ihres lohnes jedoch auf beihilfsfähige
ArbeilerwohnstaHen nichl angewiesen sind. anderseits 501:err Person,o.n
die ihrem, Einkommen nach wirtschaftlich  icht- besser g8 f lI! sind ;i
g rjng entJo nte Arbeiter, nicht gmndsätz1ich ausgeschlossen werden,
wie z. 8.. Klelngewerbeireibendc mil geringem Einkomme:"}, E'l1pfänge.r
von Sozla!renfen, gering entlohnte Anqeslel1fe und Beamte der unt-er
::fen  eso!dunQsgruppen. Eine besfimrnie Einltommensg:renze fe5tzule.gen
Isi hiernach mchf möglich. Im übriRen soJ1 hin;khHic  des Personen
kreises nichl kleinlich verfahren werden; besondere Feshfeflunaen we:
den sich ,im allgemeine,n erübrigen, weil Wohnstäilan, die dr;n  Voraus
selzungen der VO. entsprechen, in der Regel nur von der Arbei!-erschafl
oder ihr gleichgesfe!!fen Personen kreisen bezogen werden.

17. Für Wohnsiä fen, c!e  uden gehören oder von ihnen errich!eI
werden, dar! die Grunclsf,eue beihilfe nicht gewährt werden. Wer Jude
ist, bestimmt   5 der Ersten Verordnung 'Zum Reid1sbürgergeselz vom
14. November 193.5 (RGBI. I S. 1333).

Zu g 3
18. Bei Eigenheimen wird die !aufende, vom Eigen!Ümer aufzubrin

gende Las t besonders sorgfältig daraufhin nachzuprüfen sein, ob s;e
mit den Angaben des Eiqentümers tatsächlich in Einkfanq stehl. A::
dernfalls würde der Eiqenheimer möglicherweise unberechtigt in den
Genu  der Beihilfe gelangen.

19. Als Las t e n slnd bei Eigenheimen zu berücksichtigen:
a) die für aufgenommene Darlehen zu entridltenden Zim- und TH

qung5befräge, letztere einheitlich mit 1 v. H. Bei Üarlehen, dia nich: als
Tilgungshypotheken gegeben werden, sondern bei denen d s ges''1mte
Kapiial auf Grund von Kündigung ocler Zeitab!auf fa!!ig wird, i$f b8
der Errechnung der !Öluf naen Lasten neben dem Zinssatz ebenra!fs ein
Tilgungsbetrag VDn 1 v. H. einzusetzen.

b) ein Zinssatz: von 4 v. H. fü( die vom Bauherrn aufgebrachten
Eigenmit!el; in AusnahmefäHen kann der Reichsbürqschaftsaus$chu  eine.
qerinqere Verzinsung zulassen. \Nenn die Eige,nmittel des Bauherrn in
Sach!eisfun en beslehen. :z. B. Bereits{eJ!ung von anqeschal/ten Bau
stoffen, sind diese nach ihrem anfjemessenen Wer! in R-echnul1q
len. Die als $elbsi- und Nachbarhi1fe geleis/efe Mitarbeit soll
Rechnung gestellt werden.

c) ein Pausch,;ah: von. 1,5 v. H. der Baukosten (säm!liche
kosten abzüq!ich der Kosten für das BauJand) i;l!S laufer;de
und Ins.landha1/ungskosfen.

20. Bei der FestÜe!lung der M ! e t e n kommt es nicht- dt'r:3u! i'!;\,
we!che Be/räge der Vt'Jrmieier a!s Mietzins bezeichnet, entscheidend ist
vielmehr die Gesamtsumme des Enfqe:Hs, die der Vermieter vom M efer
oder von driller Seite laufend erhä!f. Umlaqen. die neben der Miete
erhoben werden, sind grundsätzlich als Bestandteife der Miete ,'H1W
sehen; hierunter fa!1en audl Wasserqeld, Zenfralheizunqskosfen und ahn
lidle Beträge, daqegen nichf Ante!1nenbemdzungszüsr.n!iige, Neben
leisfungen, die sid1 't:ahlenmäf}i9 nicht  enatl e rassen lasse;'! und auch
nicht periodisch wiederkehren, wie z. B. die UI,emahme de  S' önhei! .
re!::laraluren durch den Mieier, die Ubernanme von Treppemeiniguncir
Relnlgl.'!ng des Fuf)wegs und der Balkone von Schnee, brauchen der
Miete nur zugesth1agen zu werden, wenn sie durch eine Umlage gedeckt werden. .

21. Die Höhe der Last oder Mle!e mu  im Beihilfobe$che:d fes ge!e9'
werden.

22. Die Grundsfeuer b!eibt bei Fesh!el!ung der L::!sf oc!er Miefe
au er Ansatz.

Zu 9 5
23. Bei Weiferaabe aller Anträqe an d"'

OberfinanIpräsider;len haf der Büraerme:sler
Unterlage für die Bemessung der Beihi!fe e .r>e
erlassenen Grundsteuerbescheids vor:w!ege., oder

24. Für die lo!qen.den Sfeuerj2hre :$! de'n Fif"2m:arnt Abschr:;! des
jeweiligen Grundsteuerbescheids zu übersenden, inden Fäl1en, in
denen die Gemeinde auf Grund des Erlasses des I\.eidwninis!ers des
Innem vom 28. September 'f 39 fRMB!iV, 5.20201: keine neue" Kr,rj!t
lid1en Grundsteuer!:::eschc1de erteilt, sondern die qleichblcibel'lcie Cm.mcl
steuer dUfC" öffentlkhe Bekann{m chung allgemein festsetzt und.. anfo 
derl, h<'ll der Bürgermeister {Oberbihgermeisler] eine Besc.heinigung
Ober die Höhe der jeweW en Jahresgruncls1eIJer zu übersenden. lDie
BescheinigL!ngen können auch in lisfenform abgegeben werden.

25. Die Vorschrift des   5 Absatz Jhat bei besO,Hiels  fo!1en Ba!.lvor
baben, die bei der Einheitsbe;weriunq a!s ein Grundstück unclc!emo:lemiH,
nach   .3 Ziffer J des Grunclsteuergesetzes bei der Grundsteuer als. ein
S1e er e"enstand anlUsebeT1 sind, :!;u l:mbefriedjgencl n Ergebnissi?T1 t;c.
führt. Ich bin daher dZlmif einverstanden, da  ii'l den FäHen des   1 VCt
ah:beihiHelältigc GrundiJäche cl sZwöHla:d1e cle  beb1!l.!fcn   u dl!ä h
berücksichtigt wild, wenn dieses ZwöHfache den Umi<.mg eines Hektars
übersieigi.



Zu 9 6
26. Der Bürgermeister (OberbiJrgermeister) hat den Zeitpunkl, in dem

die Arbeiterwohnstälte bezugslertig gewo den ist, dem zuständigen
Finanzamt mitzuteilen.

27. Durch ver!.:päfete AntragsfeHung im Sinn eies   6 Absatz .2 Satz 2
erfährt der Beihilfezeitraum nach Absal:z f keine Kürzung. Der im i 7
Abselfz 1 Ziffer:1 angegebene Zeitraum vom 1. April 1944 bis 2um
31. März 1958 verlängert sich in diesem Fall entsprechend. Ist der An.
frag bis zum 31. März des auf das Kalenderjahr der BezugsfertigkeilfoJ
gel"iden zweiten Kalenderjahrs nicht "gesfelli, so entfällt die Möglichkeit
der Beihilh gewährung. für die in der Zeii vom 1. April 1931 bis 3'L<De
zember 1933 betugsfertig gewordenen ArbeiterwohnsfäUen dürfen An.
Iri'igenoch bis 31. März 1941 gede!!f werden.

28. - Sei geschlossenen Bauvorhaben (Gruppen- oder Gemeinschafts
siedlungen) ist der Tag der Bet\lJsfertigkeit der etnzelnen Wohnstäffe
entscheidend.

Zu 9 7
29, 9 7 VO. regelt die Frage, wie zu ver1ahren id, wenn für eine

Arbeiterwohnstätte sowohl die Voraussetzungen 1ür d:e Gewährung der
Grundstcuerbeihille als auch die Voraussetzungen für die Steuerbe1rei
ung als Eigenheim oder K'Je:nwohnung nach Abschnitt IV des Gesetzes
vom 21. September 1933 (RGB!. I S. 651) vorliegen.

30. Für Eigenheime, die unter .die SteuervergünsHgung nach Ab
schnit-t IV des Geseires vom 21. September 1933 fall€n, ist bis zum
31. März 1944 nicht die volle Grundsteuer, sondern nach   57 GrS1DVO.
nur ein Te i I der vollen Örundsteucr zu entrichten. Dementsprechend
ist die Beihilfe für Arbeiterwohm!dllen, die zugleich Eigenheime im Sinn
des Gesetzes vom 21. September 1933 sind, während der Dauer der
S!eucrvergunsfigung nur i n die s e r H ö h e zu gewähren. Das steIlI
9 7 Absatz 1 VO. klar. In Betracht kommen nur solche Arbeiterwohn
stätten, die in der Zeil vom 1. April 1937 bis zum 30. September 1937.
bezugsfertig geworden sind, da die Steuervergünsligung des Gesetzes
vorn 21.Septenrber 1933 lür Eigenheime, die nach dem 30. September
1937 bezugsfertig werden, nichl mehr gilt (9 28 Abs. 2 Ziffer 1 GrSfG.).

Zu 98
31, 9 8 VO. schreibt Vor, da  die Beihilfe wegfällt, wenn nachträglich

eine der Voraus etzungen für die Gewährung der Beihilfe entfällt. Hier
kommen vor allem bauliche Veränderungen in BeJri1cht, durch die die
Wohnsfälte den Charakter als ArbeilerwohnstäHe verlieren 'kann, ins
besondere, wenn durch nachlragliche Ausbauten, Anbauten oder Um
bauten die Last oder Miete sich erhöht, oder Vermietung der Wohn
$tätle für andere Zwecke. ,E'rne ,Erhöhunq der im tBewilJigungsbescheid
festgesetzten Last (Miete) hat den Wegfall der ,Beihilfe zur Folge, wenn.
dem Finanzamt nicht berechtigte Gründe für die Erhöhung nachgewie
sen werden können. Die Tafsache, da   rwa einzelne 'Mieter eines
Hauses aus ,dem Personenkreis ausscheiden, der für Arbeiterwohnstälten
in Behacht kommt, ist kein Anla  zur Entziehung der Beihilfe.

32. Es is1 nicht möglich, den 8egriff einer vorübergehenden Nicht
benulzung der Arbeiterwohnsläffe im Sinn des   8 Absatz i allgemein
fedzulegen. Die Entscheidung wird von der Lage des Einzelfalls und im
wesenllichen davon abhängen, ob lür die Wohnstäffe ein entsprechender
Miefer zu finden ist. Nimmt ein Eigenheimer seine leerstehende Ein
liegerwohnung lür sich mit in Anspruch, $0 entfällt der Charakter als
Einliegerwohnung, une! die Einhaltung der Laslenhöchstgrenze bedarf
erneuter Prülung.

33. Der Zeitraum des We fal!s der Beihilfe unterbricht im Falle einer
späteren Wiedergewährung die zwanzigjährige Datfer (  6 Abs. 1 VO.]
nichl.

Zl! 99 9 und 10
34. Der Bauherr - bei Kleinsiedlungen der Träger - da f den An

Iraq auf Be;hilfegewahrung bc re i t s vor ,B e gin n des Bauvorhabens
stellen. Der A n t rag Ist mICh den beiliegenden Formblällern A und B
(hier nicht abgedruckt) bei dem HiJrgermeisJer (Oberbürgermeister) der
Gemeinde einzure-ichen, in deren Bez:rk die Arbeiterwohnstälte errichtet
werden soll. Ist die Gemeinde selbsf Eiqentümerin oder Bauherr deI
Arberlerwohnstäile, so gill' ais Zeitpunkt der Anftagsfellung im Sinn des
6 VO. der Tag des Eingan<!s des Antrags beim Finanzamt (  1) oder
beim Oberfinal1zpräsidenten t  2J.

35. FÜr die Behandlung des Antrags isl zu unterscheiden, ob es sich
um Fälle des & 1 oder des & 2 VO. ,handelt.

36. In den Fällen des 9 1 genügt für den Nachweis, dil  es sich um
eine Arberterwohnstätte handelt, die Vorlage des Hescheids der ,sewi1
ligungs¥ oder Anerkennungsbehörde. Die .Tätig eit des BürgermeisterS
(Oberbürgermeisters) beschränkt sich hier darauf, den Antraq mit dem
Bewilligungs  oder Anerkennunqsbescheid (9 1 Absalt 2) an das zustän
dige F i n an iZ amt weiterzugeben. Dieses erteilt über die Gewährung
der Beihilfe unter Rückgabe des Bewilligungs_ oder Anerkennungs
bescheids einen s eh r i f 1I i ch e n IB 'e s ch eid an den Steuerschuldner
(Bauherrn) oder Siedlungstrager und leislei zu gegebener Zeit (Nr.44)
die Zahlungen an die Gemeinde. Abschrift ,des ,Bescheids hat das
Finanzamt dem Bürgermeister (Oberbürgermeisfer) zu übersenden.

37. In den Fällen des 9 2 hat der B ü r ger m eis t er (,oberbürger
meister) den Antrag mi/ seiner Sleliungnahme, insbesondere hinsiChtlich
der Höhe und -Angemessenheit ,der Lasten oder Mielen, u n mit te 1_
bar an den 0 b e r f i n a n z prä s ; den f e n weiterzugeben. Dieser
legt ihn dem zuständigen B ü r g s ch a f! sau s s ch u   zum Zweck der
Festsfellung vor, ob es s-ich um eine Arbeiterwohnstäfle m Sinn des
g 29 GrStG. handel!.

38. Die Zuständigkeit der Bürgschaflsausschüsse richtet sich nach fo!
genden Bestimmungen:

1. Soweit Landesbürgschallsausschüsse bestehen, sind dies"e für
die Feststellungen nach 9 2 Absatz 1 VO. zuständig.
a) 1ür sämtliche Anträge, für die keine Reichsbürgschaft,;beanfragt wird.

b) für ,Antrage, für die e'ine Reichsbürgschaftheanli'agi,wird, sowe;t
der landesbürgschaffsausscnury für die Entscheidung über den Bürg
schaftsanIrag zuständig ist

2. In den übrigen Fällen des 9 2 Absatz 1 und in den Fällen des
9 2 Absatz 3 ist der Re i eh s bürgschaftsausschury in 8erHn zuständig.

39. Ft.ir das Verfahren bei don Landeshürgschaftsausschüssen gilt dip.
vom Reichsarbeitsminisler erlassene- Geschälfsanweisung Wr die li:indes
bürgschafts ausschüsse sinngemä .

40, Geschäftsstelle des ReichsbürgschaHsausschusses in HerJin ist die
Deutsche Bau- und Bodenbank AÜ., Berlin W 8, Taubenstrarye 48/49.
Die Geschäftsstellen der Landesbürgschaftsausschüsse sind aus der An
lage 4 (hier nicht abgedruckt) ersichtlich.

41. Der zuständige Bürgschaftsausschury feilt seine Feststel!ung durch
die Geschäftsslelle dem Ober finanz präsidenten mit. De
Oberfinanzpräsident entscheidet auf Grund dieser Feststellung (Aner
kennung oder Ablehnung) endgültig; BiIIi9keitsma nahmen nach g 1.31
AO. können für die Grundsteuerbeihilfe nicht zuges1anden werden. Die
Enfscheidung ergeht an das tu tändige F;nanzamt, das liber die Gewäh
rung oder Ablehnung der Beihilfe - im letzteren.Fall unter Angabe der
Gründe - (9 10 ,Absafz 2 und 3) dem ,Antragsteller einen schriftlichen
Bescheid erfeilt, Abschrift des .Bescheids dem Bürgermeisfer (Ober
bürgermeister) zuslellt und gegebenenIalls das weitere wegen der Zah
lungen ,an die Gemeinde veranlaf)t.

42. Wenn Umslände eintreten, die eine .Forlgewährung der BeihiHe
nicht mehr rechtfertigen (9 8 Absatz 1 und 9 9 ,Absatz 4) hat der Bürger
mei ter (Oberbürgermeister) dem Finanzamt unverzüglich Anzeige Zll
erstalten. D s Finanzamt entscheidet in diesen.fällen selbständig (9 10
Absatz 4) und gibt AbschriH seines Bescheids an den .Bürgermeister(Obel\bürge meister). .

43. Die Formblatter A und B konnen VOn dem Verlag Siedlung und
Wirtschaft in Bed'in W 8, Kronenstrarye 72, von Car! Heymanns Verlag in
Berlin W 8, Mauerstral)c 44, oder von der VerlagsgeseJ!schaff Rudol!
Müller in Eber walde .bei Berlin, SchickJerstra e 14, bezogen werden.

Zu 9 11
44. Das Finanzamt hat die Beihilfe an den Fäll;gb ifstagen (Voraus

zahlungstagen) der 'Grundsteuer an die Gemeinde zu zahlen. Im Fall
des 9 11 Absalz 3 hat der Bürgermeister (,oberbürgermeister) etwaige
Uberzahlungen an Beihilfe dem Finanzamt zurückzuers aHen.

Zu 9 12
45. Für das Anerkennungsverfahren gemä  9 2 erheben die Ge

schaftsslellen der Bürgschaffsausscnüsse (.die Deutsche Bau- und Boden
bank AG., Bedin, bzw. ihre Zweigniederlassungen) zur Abge!tunq ihrer
Unkosten eine Gebühr von 2 v, T. der angegebenen Gesamjhersje!lungs
ko ten (Bau- und .Boden kosten), mindestens jedoch 15 RM für jeden An
/rag. Die Gebühr ist auch im ,Fa!1 der .A!blehnung des Antrags fällig.
Wird ein ,Anerkennungsverfahren nach 9 2 omit einem Reichsbürgschafts_
verfahren derart verbunden, da  beide Anträge gJeichzeiHg dem Bürg
schaftsausschu  ,zur Entscheidung vorgelegt werden können, so ermälJig/
sich die Gebühr ft.ir das Anerkennungsverfahren öuf 1 v. T. der Gesamt
herstellungskosten, mindestens jedoch auf 10 RM für jeden ,Antrag.

Dieser Erla  wird im Reichssieuerbfalt und im Reichsarbeifsblati ver
öffentlicht.

ElI'lai$  und ' li'olldili1gli\l  1!!I

Bewirtschaftun!IJ von Baracken
11. Anor nung des Generalbevollmächtigien für die Regelung

der Bauwirtschaft

Meine 12. Anordnung vom 17. April 1940 (Deutscher Reichsanzeiger
und Preu ischer Staalsanzeiger Nr. 100 vom 29. April 1940, veröffentlichl
in Nr. 19/1940 unserer Zeitung, Seile 90) wird hiermit aufgehoben. An
ihrer Stelle wird ,das 'Folgende angeordnef:

1. Alle von mir besonders beauftragten 'Bedarfsträger sind verpflich
tet, über die in ihrem Eigentum befindlichen zerlegb'aren UnlerkunHs
und Zubehörbaracken, die in Pl'allenbauweise und 'doppelwandig her
gestellt si'nd, sowie über zeriegbarc Geräte- und andere Baracken eine
lJbe sichl zu führen, aus der jederzeit kurzfristig der Standort., die Ball
art und die Belegung zu erkennen ist. Hierzu ist die rBewirtscha./fung
durch eine Zentralstelle in jedem Kontingentsbereich durchzuführen.
Ausnahmen hiervon sind besonders zu beantragen. Soweit die ,bisher
vo handenen Unterlagen nicht ausreichen, ist eine einmalige Besta!l,d<;
aufnahme erfmderlich. Zu- oder Abgänge haben die verwaltenden Stel
!en 'auf dem laufenden zu halten.

2. Die von mir mil der Durchführung dieser Anordnung beauftragten
Bedarfsträger sind nach besonderer Aufforderung verpflichtet, mir frei.
werdende Baracken zum anderweitigen W,iedercinsatz anzubieten.

B e r I i n, gen 1 1. September 1940,
iBeauftragter für den Vierjahresplan.

Der Generalbevollmächligre für die ,Regelung der Bauwirtschaft:
Reichsminister DrAng. Todf.
I. V.: S cOu I z e- F i e! itz.
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Im ] eichsarbeitshlatt Nr. 25 vom 5.9.1940 erläutert Regierungsrat
e 0 5, BcrJin, die neuen VoJks\Vohnungs- und Klciusiedlullgsbestim

Illungeu jür die Ostmark und das Slldctenland. Dem umfangreichen Auf
S;J,fZ entnehmen wir folgendes:

Der Y\lohnungshau ist Jll der Ostmark und im Sudetengau infolge der
!lgell1eir1cll \Virtschaftsstruktur dieser Gebiete unter uIlvergleichHcl1
schwierigen Umständen durchzufÜhren als irn AIh-ej(;h. Vor aIIern wird
llte Finanzienmg dadurch besonders erschwert, daß 1m Vergleich zum
AJtreich die Baukosten aus den versc.:hiedensten Gründen erheblich hÖher
!Ild. Dahel war es sei!1erzeit nicht möglich. die im Altreich  e1tclldclI
Volk:;:wohnnngs- und Kleinsiedl\1IJ.gshestimlIl1Illgen ohne weiteres in der
Ostmark und im Sudetenland efnzuführen.- Vielmehr mußten zunächst
Übergallgsmaßnahl1leu erlassen werden. In der Zwischenzeit habeH sich
die VcrhäJtnisse nicht geändert; im GegenteiJ, die bekannte Entwicl\JUTlg
des Baumarktes hat sich in elIlzelnen Teilen der !leuen Gebiete hcsollllers
stark ausgewirkt und SOlTItt die den verschiedcncn Wohnungsbaumaßnah
Inen entgegenstehcnden Schwierigkeiten noch erllöht. Es war "ieliach
!licht mehr möglich. die für die IiersteJJungskosten bisher gesetzten festen
ürenzen eurzuhalten,

So erwies  s sich als unvermeidlich, Hir die Volkswohnungsbanten 1111
l al1111.en der sÜdtiroler Umsiedlung eine Souderregelung zu ireffen; dew]
gcrade bei den Umsiedlern kommt der flöhe der Miete besondere Bedetl
tu Hg zu. Da weiter die allgemeinen Schwierigkeiten bei dei] Volkswoil
Inlng;svorl1aben der I eichswerkc licrruann Göring vcrstädd auitratell.
!l1Ußtcn auch iür diese Allsnahmen zugelassen werden. Um fltr die Z1\
kllIlft weitere Allsnahmen zu vermeiden und zugleich allgemein die Durch
ilihru!lg möglichst vieler Volh:swoll!lull&s- und Kleinsiedlungsbatlten zn
:,;ewährJeistcn, war es drinRcnd elforderlich, die förderungsbestimmun
gen erhebhch Zll erleichtew_ Dieses ist geschehen fÜr Volkswohuullgetl
mit Erlaß IVa 7 Nr_ 3000-63 1 40 vom 26_ Juni 1940 (Reichsarbeitsb1. 194U
Nr. 20 S. I 364), für Klel11siedlungell in der Ostmark mit ErlaB IVa 4
NI". 3180 OShlh 44/40 VOm 26, Ju"ili 1940 (Rcichsarhcitsbl. 1940 Nr. 20 S. I
373), für Kleinsiedluugen im Sudetengau mit Erlaß IVa 4 Nr. 3180 Sud
10/40 vom 29. Juni 1940 (Reichsarbe]tsbl. 1940 Nr. 20 S. 1 375). Da für die
Volks\Vohullngen anders als bei dcn Klclusiedlllugen bisher noch beson
dei e, von den Altreichsbestimll1uugeu erlJeblfch abweidlencle Vorschriften
;.,altell, hat der VOlkswohuungser!aß i11l Zllge der al!gellleiu angestrebterl
\'creinlteitlichullg der Verwaltung- und des r ecltts im Großdeutscheu
Reich wgleich die R.egelung des Altreichs uUeruonJlnen.

Dic tIaupt1Jedeutung der netten Erlasse liegt in der er h !l   d e [
K () s tel} be g re n z 111] g lIJ] U de I' Fü rde fll ngsbe t g e. Ab
\\ cic1le1ld VOll der bisherigcn RCf',cIt]Il.\!" die absolntc Betra1J,c \'0I"S:111. sind
IJIIIJ1\lehr die Ijöchstzt1!ässÜ en Kosten und Darlehen in AnlehlllJuR" au da
iJl] Altreich geltende Sc Ir I LI s seI z a 111 ver fall re 11 gestaffelt. Das
SC!llii.'5Sell1J1g- vel falireu ist schon deshalb {Iem Pnnzill der resten Be.,;reu
71l11g," von Kosten und Fordenl!1gsbeträ en vorzuziehen, weil es die iV1Üp;
l]chl eit bietet, deli lIIJterschied1!chen örtlichen \'erhältl]issen gerecht zn
werden.

Gei dem SchJÜsseluI1gS\-erfahreH \\-jn.I von den Bc\yllJi ull).!;.sbehÖrden
Ilach ei1lem Formblatt d1e Verhältniszahl ermittelt, die die Steiger1lll:!; dCt"
13aupreise gegeniiber den Vorwe1H;:riegskosten ganz allgeJI]eiu zlIm Aus
druck bringt, nnd z\var sieht dns Formblatt die fÜr ein Wohnhaus wich
tigsten Baustoffe tJnd -arbeiteu vor, wobei aIterdings lt!f I-:rleichtemng
der f:rrechJ1lm.l; Illlr ein hestJl111uter Bruchteil der einzelnelT Positionen
angesetzt ist. Der Gesl1mtkostenbetrag- der verschiedenen Posten wird
durch d]e Gesamtheit der entsprechenden Vorweltkriegspreise (= 2000)
, .eteilt. Vervielfältigt Inan die sich hiernacll er ebenc1e Verl1ältniszal]1
u1it der Grl1ndz;ahl, die dClI ilni Bort1mle VcrhÜltnisse zuriickgeführten
Kosten einer Volks\\'01l11I1n  oder K!eiIl ied{lJtlg enbpricht, so er):("lbl sich
der Bach deu jeweiligen Ve rhdJtnissel1 zulässige Kostenbetrag. Den Grund
za!J]en ist ehle durcllscllllitUiche Ballallsfü1lrung zugrunde gelegt, U11T so
LU gewÜhrleisteI], daß mög1it.:!J>.t allen Verltälh!isscl1 Rcclll!L111.  getrageu
wird. liie(bei ist auch beJ'Ücksiclltigt. daß Volks\\-ohnnngen vielfachßÜdct nuiweiscn. ,

Die Schliis e1zah! soll nach Möglichkeit für größere Landschaften odel'
g,Ulze Orte einheitlich festgesetzt werden. so\veit etwa g;lciclle Preis- und
LolUlveIhä!tnisse vorliegen. Beding-en Jedoch besondere Ul1lstül]de bei
einem einze!nen Bauvol:habcll Kosten, die \-011 deli sonst Üblichen erheb
lich abweichen, so ist es g:erechtiertigt lJ!ld notwelldig, daß für dieseIl
f:inzcifall gesonded ermittelt wird_

0'1S ScltlüsseluIlgsvcrrahrell 1st nicht ohne weiteres bei jedelll 8;:11Iyor
haben anzl!\vel1deJi. viehnelu' sol1 es IIUr da1ltl ZlIJ11 Zuge kOUUUCII, wenn
crl1öhte Kosten vorliegeil und somit besonders zu prüfen ist, ob diese
auch angeIJ1eSSCn sind, Es .sind daher ebenso wie Ün Aftreieh feste Grell
zen von.eseJlen, bis zn dencn Herstellungskosten olllte weiteres zugelas
sen werden können_ Diese Grenze ist bel VOlkswohnl1ngeI! für Zwei,. und
Urei-Ramn-Wohl1ungen auf 5800 RM, für Vorhaben mit ÜbendegelId
Vier- lmd Mehr-Raulll-\Vohllllllgeu auf 6500 RM festgesetzt. Bei Klel1l
siedlungen beträgt der Richtsatz 7000 R:M.

Ergeben sich im Einze1fal! erhöhte Kosten. sind die Bcwillh:-lIllgs
behörden belugt. nach Nlaß abe und im R.uhmen SchJ.iisselz J1dverfah
rCIIS höhere Beträge zllzulassen.

Dei Anwendung des Schlüsselzahlverfahrehs ist bci Vo!leswolrnulIg,eu
von eiuer Grundzahl VOn 4UOO RM alrszuge!Ien. Solchcn Bauvorhaben, die
Li b e r wie g e 11 d Vier-Ra um-Wohnungen aufweisen, kann eine GnlJ1d
zahl von 4500 R:M zugrunde gelegt werden. fici 1(leiusiedlungeIl belrÜgt
die Grundzahl 5400 l(M 111ft der Maßgabe, daß sic beim Einba\l zmätz

.1"

TI

r

d
n
It

OB?:. 1940 Heft  :1. SeitE) 1 2!L :'11'])tl ::.'I'\;I'

irfsc 1I
2'. :!I\!IJ h m     , @



1ctlen ztn:ückgezahh ,sind. Eine gleichlautende, ausdrückliche Bestimit1ung I Auszahlun.g der Zuschläge liegt und das in Vereinfachung der'Lohtj
findet sich im VoIkswohmmgserlaß nkht. Jedoch ist hierin dcr Zinssatz abrechnung den Betrieben erwächst, häher zu werten ist als die verein..!
Krundsät7;lich <luf3 v. Ir. mit der Mal{gahe festg,esetzt, daß bis auf wei- zelten fälle jeIier steuerlichen Lasteuerhö}\tlllgen. Der Referent henre! kt'
teics auf die Verz,insun,iverzichtct wird. Diese Zinsvorschrift ist bewußt noch, daß die mit der Durchfiihrungsverordnuag der Kriegswirtschafts.
so abgefaßt, um jederzeit die Möglichkeit zu bieten, Zinsen dann zu er- verordnung angeordnete Abführung der aus dem We fall der Mehr}
hebcI!. \'1/elln dies wirtschaftlich gerechtfertigt und zulässig ist. arbeitszlJschläge ersparten Beträge an rias Rcicll JI11n selbstverständlich'

Bel Volks\vohnungen in gröfJercn Gemeinschaftssiedlungen können gegenstandslos geworden Ist. Nicht mehr der rinanzkasse des Reiches.'
neben den Darlehen noch So n d cr dar I e tl e n für ar c h j te k tOll i - sondeIIl den GefoJ schaftsmitg]jedern werden jene Zuschläge in Zukm:ilschen oder bildnerischen Schmuck gewährt werden; denn wieder zllfJießen.
d<) die R.eichsdarlehen nicht dazu bestiJ1l1J1t sind und auch nicht aus
reicheu ,.....iirdeu, solcheIl Schmuck zu_ errnöf;lichen, würde bei größeren
Banvorhaben seihst bei sorgfältiger Planung sowie guter Mischung und
Ausführung dcr BauteIl ewe gewisse Eintönigkeit des StraHenbildes un
venneidlicJJ .sem. Das ist aber aus allgemeinen städtebaulichen Grü.nden
unelwiinscht. Deshalb sind die SonderdarJehen fÜr architektonischen
ode I bildnerischen Schmuck vorgesehen. Sie können bis zu 2 v. H. des
]\eichsdarlehns betragen, vorausgesetzt, daß die Kosten des SCl1lliuckes
nIcht mehr als 1 v. H. der Herstellungskosten bemessen.

Die Vorschnften tiber die S t cll eng r ö ß e e j n e r K lei n sie d
lu 11 g sind gleichfalls erleichtert worden, Bei besonders £uter Boden
beschaffenheit oder bei sonstigen besonderen Gründen kann nunmehr eine
He! absetzun?: der Gesamtgräße bis auf 600 qm zugelassen werden. Diese]"
ßesli1l1Ii1ung kommt gerade für die g-ebirgigen Gebiete der Ostmark be
sondere Bedeutung zu. A.us  deichen Erwägungen wird \veiter zu eJassen,
daß die Stammstcilc ausnahmsweise in zwei Teilflächen ausgewiesen
werden kanu, wobei aIJerdings das Hausgrundstück eine Größe von min
destens 450 qm aufweisen muß.

Besonders erwähnem\vert ist weiter die NeuerLing, daß die Volkswoh
Jiungsdar1ehen künftig in gewissen Fällen auch solchen nicht gemein
11ützigen Wohl1ungsllTlternehmen unmittelbar ?:ewährt werden können, dIe
sich trberwiegend in öffentlicher Hand befinden, doch bedarf eine solche
Ausnahme je'.veUs einer besonderen Ermächtigung- des R.eichsarbeits
ln"inisters.

HinsichtJich der Darlehnsanträge ist bei VOlkswohnungen verfahrens
111äßig lcdig]ich vorgeschrieben, daß sie vorn Bauträger der Bewilligungs
behörde einzmeichen sind. Bisher ges(;hah dies durch die Gemeinden, da
imr sie Darlehnsnehmcr waren. Wenn Jetzt auch die Darlehen von ge.
meinnÜtzigen Wohnung ut1ternehll1en unnlittelbar aufgenommen werden
lCÖl1J1en, so \vird sich gleichwohl cmpfehlen, dIe Gemeinde stets zu betei
Jj.>;en, tIm ]hr so die Möglichkeit zu bieten, allgemeine wohrrungspolitische
Belange geltend zu machen,

Von I3edelitU:n  ist .schließlich noch die nunmehr zulässig-e G be r.,
el g 11 U n.>; von V 0 1 k s w 0 h n u 11 g e 11, J:benso wie die Kleillsiedlungs
nwBnahmen ermöglicht sie es jetzt, die werktätige Bevölkerung durch
Verb:ndung mit dem Grund und Bode!1 wieder seßhaft zu machen.

Di  Kosten- und Darlehnsbestimmungen der neuen Erlasse sehen einen
so welt gefaßten Rahmen vor, daß eine großzügige Förderung der bei den
.soziaJ- Ulld bevolkerungSDolitisch besonders wichtigen Wohnungsbau
1JJaßllall!.uen fÜr elie Zelt riach dem Kriege ermöglicht ist. Zugleich ist
d!!fCh die gestaffclte Bemes.sllng deI Kosten und Darlehnssätze gewähr
leistet, daB den Gegebenheiten des .Eiuzelfalls mö.!dichst Rechnung ge.
tragen wird. Vor aJlel11 ist a,lch durch den Verzicht auf starre Kosten
grenz.ell un  fes.te. rörderun sbetf ge vermieden, daß die Bestimmungen
bel e!fler ruckläuhge:1 gunsflgen Ent\YJckltmg der Baumaridverhältnisse
JIJsofern ullzuJängJich ,'{[irden. als sie die dann angcmessenen niedrigen
Darlehen nicht vül'sehen. Dies wird gerade dUrch das Schlüsselzahl ver
fahren vel mieden,. da sich mit Hilfe der Schlusselzahl jeweils die Kosten
und DaIlehIlsbetragc el'geben, die bei einer Senkung oder Steij,;-enmz derKosten angemessen sind.
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lMehr1lwbeitslllschliige
Die praktischen FOlgerungen Hir Betriebsführer und GeioIgschaften

DIe  V.iedereil.tfühl':l!1g der lVlehrarbeitszuschJäge, die der r eichs
arbeltsn \1lls er Imt Wirkung vom 8, September 1940 an,geordllet hat, ist
dn!'ch dIe Slege unserer Soldaten auf elen Kriegsschauplätzen im Osten
\Vesten lind Norden ennög!lcht worden. Diese FestslelJung trifft I cgie
rUllgsrat Dl. I<.lIoIle vom Reichsarbeitsministeriulll in einem KonwJentar
1)11 "R.en:hsalbellsblatt", der die praictischen folgen der Neuregelul1g auf
zeigt: Nach \Vc.gfaH de  .lVlehrar?eitszuschHige bei Kriegsbeginn hatte
lllal! 1111 Zuge zWlschenzelt}lcher Nhldenmgen auch steuerliche Härten be
seillg!. Ein Erl2ß des Re!chsfinaJlzministel's vom 18. Dezember 1939 be
stimmte, daß der Krie  zl1schlag zur Lohn- lind .Einkommensteuer dann
IJ1cht Z!1 erheben ist, ,velin der VeJ(!i.enst des Arbeiters oder Angestellten
liacl1 Abzug der durc1! J'VI.ehtarbert erzielten Einkommensteile hinter dem
Betrage znnielcbIeibt, der Kl'iegssteuerfrci ist. Auch die Melirarbeitsver
dienste selbst unterliegen 11lemach nicht dem Kriegszuschlag. Nachdem
JHl11 die Allszahlung der Jvlehrarbeitszltsehläge wieder ih der alten form
zUkclas::,cn wird, wird die Aufhebnng des Erlasses des T eichsfinanzmini
ters V01l1 18.Dczc1I1ber 1939 folgen, wie der Referent bemerkt. Die
J\1ehra!beitszu chlüge Jeben in dem gleichen Umfang wieder auf, 1Nie sie
\'01' Ausbruch des Krie/;(cs bestanden. Allerdings bedeutet dies nicht daß
bie in jedem f'alle iu der tröhe zu zalllell sind, wie vor dem 4. Septe lber
1939. Welll1 z. B. in einer Tariforduung, die erst nach Kriegsausbruch in
Kraft tr .t, fÜr die Über die regelmäßige Arbeit.szeit hjnaus ehende Mehr
arbeit !lohere oder niedrigere ZUscllläge als vor Kriegsausbruch fest
gelegt Silld, so gelten natürUch die in der Tarifordnunz oder I3etriebsord
1JU g vOIßesehelien Sätze, nicht jedoch die Sätze, die vor Ausbruch des
Kncges 111 Geltullg waren. Mit der Aufhebung des erwähntcn Erlasses
des Reiehsfinanz1l1inisters vom 18: Dczember 1939 werden sich hier und
da die steuerlichen Laste!! verändern. Diese Lasten werden jedoch im
alLgemejnen tragbar sein, da der IVlehrarbeitsverdiellst durch das Iiinztl
treten oer Zusclllä.l':e erhöht wird und infolgedessen 1(e Steuei.n in dem
Ausmaß, wie sie vor lnkrafttreten Jenes .Erlasses Zll zahlen Warel1 nicht
mehr so fii.hlb,n selll weiden, wie im Herbst des vergangenen Ja!1J:es Es
ist Jedoch nicht zu verkennen, daß veremzelt Härten eintreten kön e!1"
doch wird man diese Härten hinnehmen können, i;la da.\> Plus, das in de;
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Die steuerliche Behandlung der Mehrarbeit
.Ein .Erlaß des. Rciehsiinanzministers

Mit der \Viedereinfiihrung der MelnarbeitsZi1schläg-e ändert sich auch
wieder die steuerliche Bchandlung der Mehrarbeit. Der schon al1gektin.
digte Erlaß des Reichsfinanzministers ist Jetzt ergangen. .Er steHt fest
daß eine Abfiihrongspflicht auf Gmnd der Kriegswirtschaftsverordnung
für diese Zuschläge nicht mehr in Betracht kommt. Die Abführungspflichl
bleibt jedocll aufrecht erhalten hinsichtlich der LohnteJie, die durch Maß.
nahmen der Reichstreuhänder im Zuge der Senkung tibet höhter A rbeits
verdienste erspart werden. Der durch Mehrarbeit, SonHta.>;s- und Nal.:ht
arbeit verdIente Arbeitslohn wurde bisher bei der Lohnsteuer besonders:
hehandelt und war vom Kriegszl!schlag zur Lohnsteuer befreit. Durchi
diese steuerliche Begünstigung soUte der Wegfall der ZuschJägc leichten,
tragbar gemacht werden. Durch die Wiedereinfrihrung der Lobnzuschläge'
sind die Vorallssetzungen weggefallen, die zu der bisherigen steuerlichen!
Begünstigung" der Mehrarbeit gefithrt haben. Die Begünstigung i.''it des
halb auf den Arbeitslohn nicht nlehr anzuwenden, der fiir Lohnzahlut].t!;s,
zeiträume gezahlt wird, die nach dem 7. September enden. Da die Neu'
regelung jetzt erst bekannt wird, soU jedoch nicht beanstandet werder:
wenn für LohuzahlungszeiträUllle, die vor dem 17. Septemher enden.
steuer.lich noch nach den bishcrig-cn Anordnungen veriahren worden ist.

JahresfilDlIlID !!Ier lIeiltschelllichttechlliker .
An SteHe der 11lliährIichen Reichstagung der deatschen LichttechniJ\'

findet die 28. Jalrresversammhmg der Deutschen LichHechmschen Ge e]]
schaft in Form von halbtägigcn Sitzungen in BerJin, Danzig, Kattowltz
Wien, Stuttgart und Essen in der Zeit vom 26. September bis 25.0lctobel

sta   Berlin wird diese fachsitzung in Gemeinschaft mit dem I,andes-:;j
leiter der Reichskammcr der bildenden Ktinste beim LandcskuIturwa1tel' ,ci

Gau Berlhr am 26. September im Großen Hörsaal des Langenbeck- I :

Virchow-Hauses durchgefÜhrt werden, während in \Vien die Lichtteclr-!
nihr in Gemeinschaft mit dem Verband der f'iJ'men mit lichttcclmischen I
Laboratorien im Wirtschaftsverhand der Eleldrobc1cuchtungslndustrie im i

nw    n es NS."Bundes Deutscher Technik, Gau Wien, zusammen-'_J
In den verschiedenen Sitzungen werden aUc wlchUg'en Tagesfragen::i

der Liehttechnjk behandelt werden, lllsbesondere Gebiete, die durch Ge<!
weinsd!aftsarbeit verschiedener Sortell der TechuHc Entwicklung lInd-j

fa    1!   r ri   t   ll a   . AiI     :b li;t    l 1\g, r ,, I:' I ):I ii Y ti h I P    ;-]'
die praktische Bedeutung der lichttechnischen !\'ormen fLir die Beleuch-:
tungs-Industrie"; "Baukunst und Licht"; ebenso \\fie ,,\Vas ver]angt dcr!
Architekt von der Lichttechnik?" sind einige ans den! Vortragsprozramlil:i
der Teiltagungen herausgegriffelle TlIelHell. .Eingeleitet werden alle;
Arbeitssitzungen durch grundsätzliche AusifihrulIgen des ReiCl1svorsitzen-:I
den DLTG., Professor Dr.-ln . R. G. Wei .el, KarlsJtlhe, iiber "Das Licht;;im Diens(e des Menschen". 'i

forschungsstelle liir Leichtbaustoiie.
Der ]\eichs"nrtschaftsmirÜster hat eine fOlschungsstelle fÜr Leicht- 'I

baustoffe, errichtet, der dle Förderung der. Lcichtbetonherstel!ung ohhegt._J

r  leL   eEr        .c  ne r   f  un'; l '(  nd vg  lr  iW  f:I:U     fltl.I}{  :':j
Anschnft der forschungssteUe ist Berlin-Charlottenburg 2, Berliner;'Straße 4-5.

1

Üb-erweisung von Lohnersparnissen nach dem Gouvernement]
DLlrch Rundcl'laß 73/40 des Reichs\virtschaftsministeIs ist der Lohu- d

transfer der Wanderarbeiter atIs dem Generalgouvernement neu geregelt:1
worden. Auf Grund der neuen Regelung kÖl1UCtl sowohl die gewerbiiclleuJ
als auch die landwirtschaftlichen Arbeiter ihre Lohnersparnisse bis ZI1l1]:J
Höchstbetrage von 600 RM jährlich auf dem Postwege olwe Oenehll1igHllg!!
d r Dev!.senstelle in das Gelleralgotlven.Je1l1cnt Überweiseu. Dar[iber ii
hmaus konnen auch deutsche Volkszug-ehörige ihre LOhnersparnisse itl:1

voJl r Höhe überweisen, wenn. sic im Besitze eines von den zm,tälldigelll l 'Behorden ausgestellten AusweIses über ihre delltsche Vol! szllgehöriJlkeIt . 1 .
sind (Kennkarte).

Neuregelung der LohnüberweisungeIl nach der Slowakei fl
Durch I  n  rlaß 69/40. D. St. - R  t. des R ichs\YirtschaftslUinisters lSt ;j

de  Lohntransler slowaki dler landwlftsclw.ftiJcJler und gewerblicher Ar- A
belter nach der Slowakei neu g-eregc!t worden. Die übenvetsungssätzeil
betrai:.en ab September 1940 monatlich für gewe..bl1che und forstarbeiter n
O 1(1111 (v:rheiratete) bzw. 60 RlVl (ullverheiratete), für landwirtschaft ,j

hehe Arbeiter 55 RN\. (verheir atete) bzw. 4 0 Ix.M (unverIIeiratete). ;,Zcitschriitenscbau )i
' iI:.     tt  Zfe '1 :.r    f tPe  'u ie  rB ;r   rS !7   ' 4  1  S           g.RUdOJr- I!
LIeferung 38 vom 17. September 1940. Inhalt; Die VCI.anlagung der Aufbringungs  1 1umlange. fü.l" das R.echn ngsjahr 1940. Von ObenegierungsIat Dr. Selle, BOl'liu. _ I
g   B    tI   I n.l     e  u  l eld  l  i;it   i;ra   ti€: hts   a eD   sW:;t I  ;j

S,tul"., B.dln. - KU"bci.fw.ct. Nr. ". i]
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An unsere Mitgli der!
[1J BefreH: Einreichung von Dienslverpflichtungsanirägen

Trotzdem wir den Erlaß des Herrn Prasidenten des Landes.arbeltsamles Schlesien
vom 31 8. 1940 in NI 37 der "Ostdeutschen Bau-Zeitung" veröllenl!icht haben, wo
nach Dienstverpflichlungsanlräge unserer Mitglieder zunächst an uns einzureichen
sind, mus sen wjr leider jeslsteUen, daß dIes -zum TeH nicht geschieht Wir bitten
unsere MitgJieder, in Zukunft ean Erlaß des Herrn Präsidenten des Landesarbeits_amtes Schlesien gem u zu beachten.

Um die Prüfung der uns aurch den Herrn Präsidenten des Landesarbeitsamtes go
stollten Fragen in einfacher Form vornehmen zu kö nen, bitl€J'1 wir bei Einrekhung
der Anlräge an UJ'1S ein von unserer Organisation herausgegebenes Muster auszu.
füllen. Dieses Muster ist uns neben dem amt1Ü;hen AntragsformlJlar bei Dienstver
pflichtungsaniragen .zu unterbroilen. Es enthärt folgende Frdgen:
1. Bezeichnung des Bauvorhabens.
Z. Namen des Bduherrn.
3. Bauort.
4. Drlnglichkeitssiufe.
5. Bauweise (Beton-, Erd-, Maumrarbeii€m usw.).
6 Gesamtbedarf an Arbeitskräften: a) Maurel, b) Zimmerer, c) Be!onbauer, d} Ma

chiniste , e) 6auhilfsarbeiler, f) l!efbauarbeiter, wobei in Klamm rn i'!rt2ugeben
Ist, wievJe! Loute hle,von im eigenen Betrieb beschafft werden k6nr\Cn_

7. GenaUe Angaben, welche weiteren B..ustellen zur Zeit laufen. welcher Art diese
sind, welcher Dringlicl'tkeitsstufe sie <Ingehören und wievlet Gefolqschaftsmitglie_
der auf diesen Bausiellen beschältigt sll1d, wob i wiederum in Klammern bel de'1
einzelnen Sparten der Gefolgschaf!smitglieder anzugeben ist, wieviel hiervondienstverpflichtet sind

8. Aus welchen der B<lusteilen unter 7. werden die nach Ziffer 6 aus eigenem Betrieb
rnHgebrachten Leute entnommen bzw. aus welchem Grunde ist ein Abzug am:
dem eigenen BelrlGb /lIcht mb glich.

9. Inwieweit Ist die Bildung einer Arbeitsgemeinschaft oder teilweise Vergebung an
Subunternehmer möglich oder weiche GrÜnde stehen dem entgegen.
Derartige MUster sind VOI1 uns IU beIiehel1.

(2) Betreff: Arbci!seir.sa1z in der Bauwirtschaff
Zu dem In ZifJer 3 in Nr.37 der ,.Ostdeutschen Bau-Zeitung.' veroffenlIichten .E,

laß des Herrn Präsidenten aes Landesarbeitsam!es Schlesien vom 31.8.1940 bittenwir noch fOlgendes zu beachten:
Zu Ziffer 1: Vcrset:zu119 von Bau;arbeiterOi.

Grundsdtzllch mus sen die Mitglieder darauf achten, daß Versetzungen sowohl
innerhalb des einzelnen Arbeitsamtsbezirks selbst wie naturgemaß erst recht Ver.
setzungen in andere Arbeitsamtsbezirke nur mit Genehmigung des Arbeitsamles des
blsl1Grigenn ß!""chafjjgungsortes zulässig sind. Wenn der PriisiderÜ d!;'s Landes.
arbeitsamtes hier durch obige Rundver1ügung Ausnahme ZU!dßt, denn bedeutet dies
ErleichtDrung, deren Aufrechtelhaltunq keinesfalls durch Verstöße gefährdet werder:
darf Wir sind Im ubrigen LiberIQugt, daß _ wie eine Ausspruche mit dem LandQs
aFDeitsamt ergab - bei auftretenden Zweifeln sich durch einQ rGchtze!llge Füh
lungnahme mit dem Arbeitsamt In der Regel eine befriedigende lösung ffnden wird.Das bit1en wir nic aus den Augen zu verllcren.

Zu Ziffer 1. a 1,
Da dor Beg r I f f des "S t a m m a r bei t e r s" erst in der in Vorbereitung

befindlichen RTO abschließend definiert wird, in Verbindung mit der zunächst ver.
öffsn!lichlen. <.Iber noch ni chI in Kn tt gesetzten RTO. die an skh vorgesehene An_
meldung der Stammaroei!er beim Reichsfreuhander noch nicht allgemein erfolgt
war. andererselfs - durch die Kriegsverhäilnisse bedingl _ eine strrkte Durchfi.lh.
rung des Begrilfs "Stammatbeiier" ohnedies Schwierigkeiten machen wird, wird
u. E von fOlgenden Erwägung<.'n QUHugehen sein:

Zur St<1mmgefOlgschaft s.ind zu rechnen auch sogenannte "Stammarbeiteranwär.
ter", d. h solche Gefolgschaltsleute. die aus den entsandten Arbeitern sich hervor
heben, schon 10mgere Zeit Im Betriebe beschäftigt sind und die Anwartschaft haben, 2:
Stammarbeiter zu werden Dabei wird es skh hauptsClchllch neben dem Aufsichts
personal um das mit den einzelnen Maschinen verbundene Maschinenpersona! und
um FaCharbeiter (Betonbauer, Maurer, Zimmerer), abe, auch bei Tiefbauarbeiten um
entsprechende. das Skelett der Arbcllsko!onne bildende leule handern. Abgesehen
vom MaschiJienpersonal wird man eine zweijahrige Beschäftigung dann auch beim
Anwaner 81s Voral.lsselzung annehmen mussen. Im Verhällnis zur Gefolgschaft einer
Bauslelle wird die Zahl dor Stamm arbeiter mil 0twa 20 v. H. anzunehmen sein. In
diesem Rahmen wird die MitnahmE;' von Stammarbeitern innerhalb des Bereichs des
Landesarbeilsamtes, also auch Uber den Bereich des einzelnen Arbeitsamtes hin<.1Us, 3zul<issig sein,

Auch soweit Stamm!eule über den Bereich des Landosarbeibamles hinaus mli.
genommen werden sollen, wird YOi1 diesen Grundsätzen aunugehen sein. Doch Ist
es hier erforderlich. wegen Mitnahme zu B<lusteHen in anderen ArbeitsiJmtsbe:zirken
mit dem zuständigen Arbeitsamt fühlung zu nehiP.en.

Zu Ziffer 1. a 2:
Entsandte und sons!ige FreiarbeHer dUrfen im übrigen ohne ZUstimmung des Ar,

bel!s<;mles nur Im Bereich des ArbeitS8'f!tes der bisherigen Beschäftigung mitge
nommen werden, sowei\ auf der abgebenden Baustelle keine Dienstverpflichteten
beschaJtigt sind bzw. hlerfur kein Antrag auf Zuweisung Dienslverpflichteter läuft

In allen anderen Fällen und in Zwelfelsfallen ist vor .der Mfinahme mit dem Ar"
beHs/Jmt eine Verstandigung hOrbeizufi.lhren. Insbesondere werden derartige Fdlie
zwischenamWcher Mitndhme Im engeren Industriegebiet bei Beschäftigung auf denWerken usw. in Frage kommen.
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Das Landcsarbej,scmr hat uns wissen I<;ssen, daß unler ob;gen Ge3.lcn:sp::;,,!;':ef1
sich im allgememen keine Schwierigkeiten ugcben Werden Sollteo Im Ein::c!faBe
Schwierigkci1cn auilreten, dann sind uns dIese b<lldigst zur Mt!w[tkuog beim A bej\s.
2m! bIW. l.andesarbeitsam1 mih::uteilen. Ab$ch!11Jßend ermahnen wIr die M:;gl:eder
nochmals, gute, sacn!iche, die Wünsche ni<:f1t i.lberso<lnn f1de ZusammerL!rbeit ,T":':
den Ämtern herbeiz füh[en.

f3j Betreff: Rohstof1whl1cl1aff: Eisen Bes.::haHuog 'Ion Masd1ir.en und Geräf"n

{4J Betreff: Bihgersteuer in der; eingegJiede:!en Ostgebie7en
Nachstehend geben wir Ihnen einen Runderlaß des Reichsministers der t'inan:':en

vom ,6. August  9 [) (L 1600 - 31 111 - RSt61. 1940 S. 786) bekann;-:
"Gemäß   10 Absetz 3 Satz: 1 der  unften Ve,Qrdnung zu; Einführung steuerr"cn!_

Ikher Vorschrl(te:1 in den e1ngegliedsr!en Ostgebie:en vom 29 t'ebruar 1?40 (Reichs
gesetzbJ I S. +75. ReichssteuerbL 19-:0 S 326) hat der Arbeitgeber bel jec",[ Lohn
zahlung nach dem 30. Juni 1940 3 v. H. des Arbeitslohns 51, 6lirgersteuer ein1ub hs{_
ten, wenn der ArbeItnehmer dem Arbeitgeber den Einbe-hallLmgsbe"icheIQ ;3 1:J Ab"
satz 1 der Einführu01gsverordnung) nicht vorgetegt hat

!eh bestimme g ,4. Absatz: 2 der f'1r111Jhrungsverordnung gema!> mit Zustimmung
des Reichsministers ces Innern, daß ab 1. September !9J!) in f<iUen der voroezeich_
ne!en Art nUr 1 ,'H des Arbeitslohns <lIS Bürgersteuer e'nzubehalten iS1:.

auf dem schnen.auf die neua

(5J Befreff: Kdegs:zusch!ag zur Einkommens/euer In den eingegtiec!er1eJ"
Osfg.:biefen

Wir weisen auf nachstBhenden Runderlaß des !?eich"ministers der F:nar.zcn '<am
6. September 194-:) (S. 23QO - Ost 22 IJ! - RStBI. 1940 S 517) hin, in de'T1 Zweileis
fragen, die sich oei Auslegung des Ru;'!der!asses vom 31. Juli INO ergeben habe;'!,geklärt worden sind:
1, Es haben

OS! 1 lil
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4. Die Regelung m der Ziffer 3 IS: anzuwenden: .
a) beim Jaufenden Aroeitslohn auf den Arbeitslohn, der Iur c,i1en l.ohnzahlungs.

:zeitraum gezahlt wlrd,der nach dem 3.1. Dezember 1939 gerahl! wird.
5 Ist der ArbeitslQhn (Ziffer 3 und 4) dem KrlegSluSchliJg zur Elnkommensleuer schon

unterwOrfen worden SQ ist der einbehaltene Kriegszuschlag zur Einkommensteuer
auf Antrag zu erstatten. Wegen cjer Zuständiqk€!lt für die ,Ersta!lung Hinwei5 iJuf108 Ab5.i Buchstabe e Buch O. ... .

6. Ich behaJ1e mir Anordnungen über die VeranliJgung der Arbeitnehmer, ,denen der
Krlegs.zU$Chlag ZUr Einkommens leu er vom Arbeitslohn nlchtein.zubehalten 1$1.

(6) Befreff: Lohnzahlungen und -überweisungen fü. Arbeiter
aus dem Gouvernement

(8) Be/reff: RohsloHwirlschaff Arbei!sschuhe

19 Juni 1940 (Deu!scher Reichsanzeiqer
1940) wird bes1im'TIt.

Artikel 1
1 ArbeltS5chuhwerk ;-nit r<Olzsohlen cMf an Industrie. und Wlr!schaftsbe':iebe,

mIr gegen ßesieltscheine, die von der Reichsslelle iUr lederwirtschaft ausge teli!
slr,o und aul denen

1 die f:r;-na des lreferer5,
2. die zu liefernde Schuharl,
3. die Flrmo des bezlerondcn Unle'nehmen;;,

<:ngegeoen ist, verkauft und qelieferl werden .
2 Arbp-Itsschuhwerk -nir HoiBol-Jren darf von Indus:rle. und Wlrtschaf!$un\erneh.

lT'en nur gegel1 diese Bestellscheine gek uft unc bezo en werden Der Antraq i)uf
Zu!eilur.  von Bestellschcincr, isi an das für das Unternehmen o:us!ändige Wrrlschafts
amt :zu richten.

(9) Be!,et:: Au\g!i2derung de; Prci ?npebofe nach   12 der ßaupreisverordnung
RUf1der!i'lfj th. 77140

Es sind Zwei lei daruber aufgetreten, ob eine Aufgliederung der Preisanqeb01E
(1.uch bei vergebenen B uauflr<iqen die bere:t$ in Angri.lf genommen oder durc.h .e.fuh \ sine, nachlragllCh verlangt werden kann. Nach Rucksprache mit dem zustan
digen SachbearbeHer beim Reich3kommrssal t[ir die Pre,$blldung !erlen wir hierzu
fOlGende5 mit

1)le Ausiührungsvc'schrifte'l über die Auf,:niederunq der PrersiJngebote nach'
12 BPrV. sollen den Bauherrn in die lage \lerse!zen, die Angemessenheit der Änge.
botspreise selbs  einqehend naChl prüfen. Die Besllmmunqen des Rundeflasses $01
ien diJher grundsdtzlich nur bei Allg€botcn Anwendunq finden, die n ch Bekannt.
gabe de  Erlass , qemach! worden si.nd, Das naCh!räqliche V. rlangen de. Auf lie
derung des Pr8lsanoebotcs bei ;:,ereils verqebenen Bauauftragen wurde zu einer
ul"nötlgen Belaslung-der gewerblichen Bauwirt5chaft fuhren eiie ml! dem Runderlaß
Nr. 77 ,;4C1 nicht beabsich!lqt war. Die Aufgliederung der Preisan!:lebole kann bei be.
reits vergebenen t>iluvorhaben I1IIT dann ausnahm$weise nac:hträglich verlangt wer.
den, wenn die Yertr:5lqsverhältnisse ni-::}l1 geklärt si.,d, i:nsbesondere der ßauprei1i
noch nicht \fereinbalt worden ist,

(101 Beireff:  chstoffwirlschaft: Eisen 1 Deckung des Kleinbedatfs aus dem
Unterhaltungskonlingenl der Kreishandwerkerschallen

Die Kreishandl'leri<erschaiten sind vom Reich$stand des Deulschen Handwerks in
die Verwal!unq der Unle.rhat ungs ontingente eingeschal!et werden. Die Krelshand_
werkerschaf!en sind ermac;htlgt, ab IY Quartal 19.10 Einzeianlräqe lUr Deckung des
LJnt rhaltungsbedar!s dann zu bewil!!gel\ wenn die Antragsmenge nicht mehr als
2q kg 1YVc!z bzw. Gußgewrcht) b.etragt Antrage bis .:zu 20 kg sind unmHlclbar andie K\el$h<lnawerkerschaften zu richten,

Wir bi:ren, hielvon Kenntnis zu nehmen.

{'iiJ Betreff; Bestimmung über die Meldung arbeifsnJfäJ;i", erkr nkter Ver.
sichertet durch den Belriebsfüh!cr ,

Der Harr Reichsa r berlsf:'1inister hat unter dem 13.9 194J nCicllstehenden Erfaß
herausgegeben

uBböden
In jeder AlJsft:lhrung liefert und verregt

FI1"ß1;:"" lJIDohU, Soraner ParkeHkontor, SO..""""To;efon 2115 Telefon 2115 IK

'"
"Zum Zwecke eine" reibungsl sen ArbeiJseinsatzes bestimme ic  auf Grund de$

9 Salz 2 der Verordnunq zur Sicherstellung de$ Kraltebedarfs fur Aufgaben von
besonderer 5!aatspeiitischer Bedeutung vom 13.2.1939 - RGBI. I S. 2D6 -:
1. Die Betriebsführer haben jeden \Ion Ihnen Beschdftlgten, der durch Krankheit mehr

uls drei Tdge arbel sunfahig wird, und während der Krankheit Ameit$entgelt er.
halt, der wsii'll1dlgen Krankenkasse (Ersatzkasse) nach Ablauf des dritfen Krank_
heitsJage$ mnerhalb e;ner Frist von drei Tagen zu melden. Die den Betrieb$.
führer!"' nach den VerKhrillen der Re1chsvcrsicherung in den sonstigen Fatlen ob
liegendon Meldepflicht wird hierdurch nlchl beruhlt.
Die Meldung hat zu enthat en:

a) den Vor- und Zunamen des Versicherten,
b) seine Geburtsleit,
c} seinen Wohnort mit Straße und Hausnummer,
d) die Art der Erkrankung,
e) den Tag des Beginns seiner Arbeilsunfahig1<elt,
f) den Namen des behandelnden Arztes,
g) oen Namen und S,!:z des ihn beschäl!igenden Betriebes.

3 Bei vcrlotzun9 der Meldepflicht finden die Vorschriflen des   530 RVO. entspre
chende Anwendung"

Wir bi1ten Sie, von vorsteho der VOr$C11ritt Konn ni$. Zu nehmen

(n) Betreff: Bergmalms'liohnsfätfen
Mit folgendem RundeIlaß vom 2  8 1940 (GB. VJII:1005) an die Gebielsbcauftraq

ten rtat der Generalbevol1machtrgle IUldre Regelung der Bauwirtschi'lf! den Bau von
Bergmanns'iohnstaUen im Rahmen kriegswlchlrger Wohnung$bduten klargestellt:

Nachde:m sämlliche Wohnungsbauten fijr den Berqbau, so.weit sie von rT\jr imEinvernehmen mil dem Reichswirtschaftsministerium und dem Beauftragten fUr die
Lelslungs$leigen.:ng Im Bergbau :zur Weiterführung freigegeben waren, nunmehr in
di.e Dringlichkeitslisfen aufgenommen worden sind, Ist die für die BerqmBnfl5wohn.stallen durch me!nen Runderlaß - GB, VllL'1005 - vom 21 3.1940 sowie den letzten
Absatz meines Rundschreibens GB. VIII/1D!J5 vom 10 5 1940 qetroffene Sonderregel\Jng
h:nfäi!ig gewordon Fur den Bau von BergrnannswohnsHllten qelten deshalb fortan
nur eie Hir die kriegswich!lgeß WQhnurogsb<,uJlcn .a11gemelnen Bestimmunge!"!. Der
Umfang der innerhalb der Drlnq!ichkei!sstufen zur  eiterfljhrung freigegebenen
Bergmannswohnstä!len ergibt sich nunmehr aU$schließilch aus den Dr-i'l1glichke.fts
listen. Die Inangriffnahme neuer BergmannswohnsU:it\en bed<;rf meiner ausdruck
lichl?n Genehmigung. die in ledern Einzelfalle von den nach Ziffer 3 der RichUinlen
fü' die Anorkennunq von Wohnungsbauten als krregswlchtlg in Betracht komP1enden
Dien:;l;tellen schrrftlich bei mir zu beaniragen i$!

Ji
ir.

tel

(13) Betreff: Bezug von Treibgas:
Mi! Wirkung vom 1.10 1940 Isl lwu ks Sicherstel!unq einer gleichmaßigen Ver

teilung der jewei!$ vorhi'JI1denen Trelbgasmenqen durch die Olm 20 9 194iJ im Deut
schen Reich"iJnz8iger NI. 221 erschienene Ar.ordnunq Nr. 35 Ader Reichsstelie !Ur
Mineralöl eine Verbrauchsregelung für Trelb as eingeführt wOrden Danach darf
künftighin Treibg<ls zum Ve/brauch als Kro.fI$lofi nur noch qegen Treibgasbezug
scheine des Re;chsbeauftragten für M;nera!ol abqegG'ben und bez  en werden.

Die Tre,bgasbczuqsci1cinc werden ebenso wie die Tankau$welskarten ven den
Wir! s c h a f! s ä m -I ern au geqeben werden Die von don Rüstunqskommandos
betreuten Betriebe crhai1en die TreibqCl"bez'uqscheine von diesen Dieieniqen Ver
braucher die bereits 1m Monal Mai 1940 oder früher Treibqa$ bezOC1en haben, er.
halfen d';Hliber in den nachs!en Taqen eine Be,cheiniqun9 der Firma Zentralburo ,ür
Min£Hi lol GmbH DIGse Be cheinigung ist den Wlrtschaflsam!ern bzw. RÜstungskom
mdndos bei Ernreichu Q des Anlrages auf Erlellunq von Trejbqa,>be.zuqscheinen \lor
zu eg9n. Die Anlräqe können $ofor! nach Erhait der Bescheiniqunqen qe$\elll wer.den Ve' braucher die mit tipn TreibqasbezUqen erst nach dem Mal beqonnen oder
irrtümlicher Weise' ,<eine Bescheinlgunq des len!ralbüros erhal!en haben, konnen die
Anträge ber den Wir:sehaf1sämtern bzw. Rüstungskommandos ersl vorn 24. 9. 19 D ab
telren.

D,e TleibQasbezuq cheine werden jeweils für den Be dar f e j n e s Mon a!
ausges ",111 Sre  ind bis zu...., 7 des foiaenden Monafs q[jltiQ. Soweit die Treibga$.
bezugscheine niehl Ober d,e volle Bedarfsmenqe Jauten, wird den TrelbgtJsbeziehern
in gewlsse-n Umfange er$alzwei$e Verqa erkraftsjoff zugeteilt werden.
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(14) Belreff: Meldewesen
Trolz wiederholter Hinwei$e in Un eren Milterlunl=len an die Mitglieder UnSerG$

I Verbandes sowie dUrch . direkte Benachri .. chtlgUng $i.irntlicher Mitqlleder durch beson

dere$ Rundschreiben mllssen WII Immer wieder feststellen, daß dem Meldewe en
niehl die gebührende Beachtung qe$Chenk! wird Eine qanze Anzahl von Mitqlied$
betrieben qlaub! sich Llber die bestehende Beslimmuna der Meldepflicht hinweg
:;e!Zen zu kc.nnen Der Ge:leralbevollmachliqte fur die Reqelunq der Bauwirtschaf!
hd! $Ich d0shalb veranlaßt gesehen, scharfere Maßnahme'l zu ergreifen, um die
Meldungen zu erzwingen Er hat deshalb angeordnet. daß diejeniQen Betriebe, die
ihrer Meldeoflicht nicht nacnkommen, von nun ab von reder Kon!ingentszuteflung
aU$geschlo»en werden, Die Folgen einer solchen Soerre haben sich die Befriebe
selbst zuzu ehreiben. Abqesehen von dieser Maßnahme behalt sich der Generai
bevollmächtigte für e;e Regelunq der Bauwirt chl!ft \lOr, Geld$traien g9mäß der
2 Anordnunq zur Durchführuna des V,ierjahresplane$ vom 5.11.1936 zu 'verhangen

Wir machen unsere Mitglieder nochmals d<lrauf aUfmerks<om, daß uns bis %urn
5. eines ieden Monats die <Jm :50.111. des Vormonats unterhaltenen Baustellen mit
einer AuHrag$summe über '25000 RM :zu melden sind. Die vorqeschriebenen For
mullJre kön'len bei uns jederzeit angeforder\ werden.

Jeder etleille AuUraa. der über eine Auftraqssumme von 25 f)(JD RM l<Jutel, ist uns
5Qlorl nach AuUragserteiluog :zu melden. Auch hierfür können die enlsprechenden
Vordrucke von uns jederzeit bezoqen werden. E$ liegt also im eigensten Interesse
unserer Mitglieder, wenn $Ie nunmehr der Me!depflicht ord;1Unqsgemi.iß nachkommen.

lau
1.

2.

(15) Betrelf: Rohstofiwirlschaft Eisen 1 Auftra9se ieilun9 in den eingegliederfen
OSfgcbie en

Der Reich$beauflrag!e fur Ei$en und Stahl hat in einem RUndschreibcn an die
KOntlngentsverwa tunq$stelien vom 10. September 194iJ - mIfrs 81,40 - darauf hin.
gewiesen, diJß die Kontinqentstrager bel der Auftraq erteilunq in den einqeglie
derlen Oslgebieten viel/ach die Bestlmmunqen der    3 und 14 der 25 Anweisung,
nach denen die Kontrollnummern zugiclch bei der Auflrager\cilung schriftlich be
kanntgegeben werden müssen nicht einhalten Die Kontrollnummern 'sollen zum Tei,
nach lieferung der be$lellten 'Erzeugnisse erleilt worden sein.

Die Kontingenlsverwaltung$steIlcn sind angewiesen worden. auf die Einhaltung
dieser Bestimmungen nochmals be onders hinzuwei$en. Der Re;ch$bea.ufJr,aqte fur
Eisen und Slahl hat oarauf aufmerk am gemachI, daß Aullräqe, die für ,den 'Kontin
gentsbedarf ohne Kontrollnummern erteilt werden, rechtsungültig und nach den Be.
stimmungen des   3 der 25. Anweisung strafbar $ind. Er hat lür die Zukunft in allen
ihm bekiJ,lnt werdenden Fällen Bestr<lfung in  u$ icht geslell!.

Heil Hitler!
Reichsinnungsverband des Baugewerkes. Bezirkssfelle Sd'llesien.

gez. Albert Kur zer, gez. Dr. He c h ba tl m,8ez:irksinnungsmeisler. Geschäftsführer.
I
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auf Putz und Stein nach wie vor.:mit Be eck' sehe
Imeeck'sche Farbwerke, Beeck & Co. Aurel Hebr

Kreleld
sendet kostenlos Unterlagen.

on,
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Betr.: Einsendung des Bezugsgeldes !
Pünktlidle Einhaltung der Zahlungsverpflidltun,gcn hei t
Arbeit. Wirtsdlaft und Vertrauen fördern und störende
Beeinträcht gungen so.wie nutzlose Belastungen in der Ge
sthaftsabwidJung vermeiden. Der lehendige Wille zu nütz
lidJ.er Zusammenarbeit und gegenseitiger Dienstbarkeit
verlangt sorgfältige Wahrung aller Grundsät=c. die dem
Ziele reibungslosen und gede;hlidlen SdlafIens dienen.
DeshaIh  PÜnktliche Einsendun<>" der Bp.:zu<>"s<>"ebüh:ren

für das 4. V-iertelja,:)hr 194 O'l ",:)
Der Verlag

Seit 35 Jahren dar Scnutz- u.
Dichtungsanstrich fÜr Beton,

Mauerwerk und Eisen.

Firma Pa u I Lee h I er, Inertolfabrik, Stuttgart
Büro Breslau , HerdainstraBe 51.

..Arbeitskreis für Baugestaltilng und Baup.i!ege im Reichsgau
\'\Tartheland"

.,.."".
Jil1orlll1i1l1g Üb!!f BiI !tun!:! U!1d Baupflege
imR

4. DIe Vorlage hat - sofern eine Beratung des Vorcnt\vl!rfes nicht statt
fiudet - spätestens vor ErteiJung der Battgcnchtnigllllg durch die Bau
polizeibcl1örde zu erfolgen. Diese wird angewiesen, \vichtige Bi.lllVOr
haben der vorgcnamltcll Art !1lcht zu genehmigen, bevor die D.ugeord
lIcte Vorlage erfolgt ist.

5. FÜr die ZUkU;lft ist die Bcruhmg eines BallpfJegers für' das Gebiet des
Reichsgaues geplant. Bis dahin Übernimmt diese Tätigkeit der später'
dem Baupfleger beigegebene Arbeitskreis fÜr Baugestaltung uud Ban
pflege, dessen Mitglieder von mir berufen werdel1.

6. Die Abteilung Bauwesen leitet die Enhviirfe an den Arbeitskreis \\"ei
ter. Der Arbeitskreis ninunt in regelmäßigen Sitzungen Stell1mg- H1td
fü'hrt bei ungeeigneten Vorlagen eine Beratung der Bauherrcn LllJrch.
FÜhrt diese Beratung nicht zum Ziel, so behalte iell mir dle Entsclwi
dllng nach Beteiligtmp; llleilleS ständigen Sachbearbeiters \'0(.

liIeiauid'l $lJl'lhul

L 3j Im g e.1m Ö! $

für Sti!!ili!!i i!!IiI' l!!ld Bet@l1ri!]!'i!!i1i@I!,!it!iI
in verschiedenen Sysh men.

flebtriscbe

Postscbließfach tJr. 20 :: fernruf: langeniils (Bez. US!J!1itz) Nr. Z4D
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Werder.
Karthans.

Wirsitz und Zem- ,

Stuhm.

Neue Kulturpflege in Schlesien
Im Landeshaus zu Bl'esJau zeigt die Ansste1Jung "Archftektut' nnd Hausrat",...

(!je bis zum 29. September 1940 geöffnet ISt, AusschnHte aus d611 ArbeÜsgebleten
der kür7,Jieh hier neu geschaffenen Xmter für Landeshandw€l-kspflege und
industrielle Formung und für Laudcsba.upflege. AuBcI. diesen Ämtern 'WUrden die'
Ämter für Landschaftspflege und für schlesische Landeskunde in einer feJerHeben
Veranstaltung mit Ansprachen des Gauleiter-StelIvertreters Bracht und des Lan
deshauptJnann:3 Adams eingeführt.

Die ausg€stelIten BeispieJe für die Baupftege, die von Waltel' Kratz stammen,
und die von Hugo KükeJhaus gesammelten Hausratsgegeustände zeigen auf den
er:>ten Blick Wesen und Inlmlt der kommenden Arbeitea dei. neuen Ämter in
Sel11eI'Ü n. Vor allpm bedarf PS ein!"!' kultllrpllf'n Pflege IlI1d F:rziE'hung dnrch dif;'
nenen ÄJnter, um die lei:<:ten Spuren yau kulturlosen uberIieferungcn aus den Vcr
fallszdten ein für allemal zu be:3eiiigen und freien Weg zu bahnen fur \"olks\"el'
bundpne und 1andverbundene nationalsozialistisehe Aufbauarbeit in den Lebensgebieten E<Lu, Handwerk und Landschaft. Dr. Kr,

Umsatzsteuergesetz geändert
Ah 1. Oktober 1940 in KraH

Im ROß\. !, Seite 1245, ist due Verordnung des Rcichsfinanzmiuisters
veröffent1icht, c1un.:h die die Durchführungsbestimmungen zum Urnsatz
steuergesetz vom 23.12. 1938 a.bgeändert werden. Diese Verordnuug tritt
al11 L Oktober 1940 In Kraft. Soweit das ab LOktobel' 1940 geltende Recht
von dem vorher geltenden Recht al1\veicht, ist das vor dem L Oktober
1940 geltemle l ee!-Jt noeh allzllwenden, 'weJjn die Lieferung oder sonstige
Leistung vor dem 1. Oktober 194ü bewIrkt "\vird. Beruht eine Lieferung
oder eine sO\Jstige Leistung. die nach dem 30. September 1940 ausgeführt
wird, auf einem Vertrag, der vor dcm 1. Oktober 1940 abgeschlossen \vor
den i t, so gilt das folgende: ht die Steller nach einem uiedriger.en
Steuersatz zu eutrichten als demjenigen, der vor dem 1. Oktober 1940
galt, so ist der Unternehmer verpflichtet, deul Empfanger der Ueferun
oder SOHStigCI! LeistulIg- dncH  aehlaß vom Entgelt zu gewähren, der der
Minderung der Steuer entspricht. Ist dagegen die Steuer naeh elncm
höheren Steuersatz entrichten als demfenigen, der vor dem 1. Oktober
1940 galt, oder Umsätze steuerpflichtig, dIe vor denl 1. OktoDel
1940 stellerfrei wareu. so ist der Empfänger der Liefernng oder .sonstigen
Leistung mangels abweichender Vereinbarung verpflichtet, dem Unter
nehmer einen Zuschlag ZUm EntgeJt zn ge"\vähren, der der ErliöllLlll'\; der
Stencr enlSIJricht. PrcisnachlaH oder Preiszuschlag bilden keinen G!1.1HcI
ZllJ" Aufhebung des Vertrages.

Achtung! LehrJinge anfordern!
Bis spätestens 1. Oktober!

Betriebsinhaber, die zum Osterterlllin 1941 Lehrlinge
mÜssen bis !';um L Oktober einen Antrag stelleIl. Der
Arbeitsamt ge ehickt, der Durchsc1rlag an die [l11lllng.
mall beIm Arbeits[nnt. \Ver elen fri$tgell1äßen Antrag
nicht \\'!!Ileleru, wenn er keinen Lehrlillg belwllilI1t oder
nicht haben \Vollen.

V.
or(\nllIlg
Konto
Beträf;e

VI. Diese AoO!clIILll1/.': tritt um 20. Septeulber
P 0   e n, elen 19. Scptember 1940.

Der ReicIisstattImIter.
In Venrettmg: gcz. Jäger.

Lelltschiitz und ..... M "'" ",",,", . 

t';" ;;;::\   \ ,;I ,[d' r,   :ibTmek und O,"owo Fachpresse Slünoiu lesen   eine lIIol'illische vel'pllicblUDUI
QBZ. 1940 Heft 39, Seite IV 26. Septcm]}eJ'



Ein Kanalprojekt Donau-Save
Im iugosJa"\yiscuen B;nnerl\-erkehr spiel, die Sa\-e eine .wichtige Rolle.

Der Verkehr auf ihr [SI ,:on Jahr zu Jahr g:estie cn. Um ihn noch '\;;eiter
auszubauen. ist es :;J'::::g. den Oberlauf der San yon Slsak bis Zagreb
und auch noch wei:i:;, z:.:. regulieren. Großes Interesse ve;:-dient der Plan.
einen Kanal von der Dc':cau nach der S2ye zu bauen. \\-oat:rcll tier Trans
pOrtweg von DCl1tschj ,:d i:ach Kroatien und den Adri.ahäien eIne starke
verkürzung erfahren ....-:i,de. Der proiektic, e Kana! süll seinen Ausgang"
an der l\liindung der Y k2. bei "uko\-ar nehme;} und ::ibcr Vinko\-ci und
Samac an die Sa\"e oe: J::.buke mhren. D!e Läu.;-c dfeses \Yasser\veg-es
würde nur 59 km bee,,,-<:;:::: Jie Baukosten \\"erden mit 300 Millionen Di.nar

Aufhebung der Zollgrenze zum Protektorat am 1. Oktober 1940 . veranschlagt. Währer:3 :er \Vassen,-eg \-on Vuko'.'ar über Belgrad Il<l(;:h
Auf Grund des E1'lasses des Führers libel. das Protektorat Böhmen und 1IIiih- Sisak Jetzt 764 km be ,i';.L wird die Emiernung '.Oll \-ukoYa, nac!: Sisak

rcn vom 16 Mär7. 1939 und der Verordmmg über das Zollwesen im Protektorat nach :Fertigstellung c:.e  K !lals nur 348 km betragen. Yon Bedeutung
X  1:  1 :J e 9 o;i  n   ,:     el r      i t:l la e   P1  k\  r    )I hel;c ;: ist ferner, daß der Ka;l::': ';Ieichzeiti  zur Entwäs erung der Cbersdmem
gebiet Hloldnct Som1t tleten die deutscllen Zolho!schnHeu ,m PlOtektoHlt In nHUlgsgebiete der Don::.u t::1J Sa\"c beitragen "wurde. Es wÜrden anf diese
Kraft Die Zolle und VelbJauchssteueln. nl1 P!otektOJat wi!lden m re.lC:hsfug&ne \Veise etwa mellrere i,.')!iÜO ha Neuland ge\'"Oilnen \rerden
Verwaltung übernommen. Der Aufbau dIeser verwaltung wIrd durch eme beson

dere Verordnung gen;gclt, derzufolge ein Oberfinambezirk Böhme  und 1\-I thren I

gebildet . . ent hat seineu Sitz In PJ'ag. D1e 1m P).otek.tomt bis übf!!' die Erhebung der Zölle. über die Erhebung treten außer- Klaft. Schließlich befaßt sichd1e VerOl zblatt I vom 18. September 1940 ve,vffentlichtwird. mit Imd dem Steuerbeitl'cibuugS\"f'lfa11ren,
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Todesfälle
B)'e Iau. Reg.-Bauinspel tor Ludwlg V 0 g e 1
Bret>]a.u. Baumeister Eugen Me i t z n e r. bpschäftJgt bel Baufirma Carl Isert.

Breslau.
B:rcslau. Architekt 1md Handelsvertreter Heinrich Pop p. 50 Jahre.
Burgstadt bei Poscn. Bauunternehmer Gottlieb La j da, 58 Jahre.
Tnsterburg. Baumeister PE:ter A u t e r man n, 56 Jahre.

, Oppeln. Baumeister Franz B rau c k man n, Oppelu. 67 Jahre. .Fagt 7wei
Jahn:ehnte hat B. sein umfassendes WJssen. seine unennudliehf: Arbeitskraft als
VorsitzendPrfür OberschleSIen, als stellvertretender Leiter der Bezirksgruppe
Schlesien derWIrtschaftsgruppe Bauindustrie, als BeiratsmitgJied der Wirtschafts
gruppe und in weiteren Ämtern zum Wohle der Bauwirtschaft eingesetzt.

Posen. Dipl.-Iug. Fntz L 0 r e TI z. beseMifti:gt bei der Straßenbauverwa!tung
des Gaues Warthelanu.
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811dell!nDiliI
Reichshochbauverwaltung im Sudetengau

Die staatliche liochbauverwaJtun  im SudetcuRau ist einheitlich auf
gebaut. Aufsichtsbehörde ist der Reichsstattha1ter. Die Zuständigkeit der
Oberfinanzpräsidenten auf dem Gebiete der Bauverwaltung ist bereits
durch Erlaß des Reichsministers der Finanzen vom 28. November 1939 
06010-184/39 IV Bau - auf den Reichsstatthalter im Sudetengau über
gegangen. Durch Erlaß des Reichsminislers der Finanzen vom 12. August
1940 - 06010-381/40 IV Bau - sind I1Ullmehr für die Durchführung der
lioehbauaufgaben der staatlfehen VerwaJtlmg in der Ortsstufe folgende
Reichsbauämter errichtet worden:
R.egIerungsbezirk Kar 1 s bad: R.eichsbauämter r:ger. Kaaden, Karls

bad, Mies;
Regierungsbezirk Aus s i g: Reichsbauämter Aussig, Brüx, Böhmisch

Leipa, RelcheIJberg;, Tral1tenal1;
R.egierungsbezirk T r 0 P P a !1; Reichsbauämter TroDpau, FreudenthaI,

Landskron und Mähriseh Schönherg.

t",...
.on
nd
jje'
.,n
m

n
in

'Iif:'
"1'l'
)s
>:r. Handelsteil.

rs
z
rtt
ht

Preisvorbehalte sind unzulässlg
Der Reicbskommlssar [ur die Preisbildung" hat in einer grundsätzlichen Ent.

scheidung klar gestellt, daß der Vermerk "Fl.eible bcnd" .od.er "Angebot fri!}blei
bend" oder ein sonstiger cntsprcchende!' Velmel'k In PrE!lshsten von Verbanden
und KarteJIen unzulässig 1st, wenn aus 1hm nj ht ei deutig  u erseheu ist! daß M
sich nicht. auf d1c Preise üder 1weislich erhebliche Lu fer!JedIngunge:o. bCtoleht. Eo;
muß jeder Anschein vetmiedcn wer.den. daß :Verträge mif  inem P:re  v rbehalt
abgeschlossen werden sollen. Derartige PreIsvorbehalte smd unzulasSlg. Zur
Vermeidung von Mißverständnissen wird daher dem Vermerk ..Freibleibend" der
Zusatz .untet. BE'achtung der besteheuden Prcisyorscilriften" hinzuzufügen sein.
In Anbetracht der besonderen geg nwärtigen Verhältnisse hat sich der Reichs
kommissar fur die PI'eisbildung damit ein....er tanden erklärt, daß die gegenwärtig
im Umlauf befindHeh..n Preislisten nicht geäude!t :-;u wefden brauchen. Beim
Neut1rul.:k YQ]l Prcislisten 1St jedoch dw obE'n wiedergegf'bene gl undsätzliehe Ent
scheidung zu berücksichtigen.
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lIolz
Einkauf!.scJJewe für XadclseJmitthol7;. D1e Reicl1sstellp. fur Holz teilt mit.

daß ZUI. Bedarfsdeckung der 1Nirtschaft. insbesondere der Wchrwirtschaft, um
Unterbl.cclmngen durch den AbJauf des Forstwil'tschaftsJahres 1940. zu yermeiden,
bereits vorsorglich YOn de)" Hauptabteill1ug UI den Bedarfstdi.gcrn Einkaufs
scheine fiiJ' Nadeischnittholz für das neue. Forstwirtschattsjahr zugeteilt werden.
Es wird jedoch darauf hingewiesen. daß ein Verkauf gegen die neuen Einkaufs
scheine erst ab 1, Oktober 1940 zuW.ssig ist, BIS zum 30. september könuen
Einkäufe von NadelscJmittholz nu\' mit deü Einkaufsscheinen des Forstwirt
schaftsjahrE'" 1940 el'folgen.

Liefe:rung "011 l\'erkstättcn-Nut7,hoJz. DeI' Reichskommissar für die Preis
btldlUlg ordnete im Benehmen mJt dem RcichsforstmeisteI' an. daß bis auf wei
teres Werkstättennutzholz: 1111f noch an die Deutsche Reich bahn, an die Mitglie
dez- der Reichsverkehrsgruppe Schienenbahnen und an  'agg-onfabriken verkauft
werden darf. Laufende, im Zeitpunkt der Veröffentlichung dieses Edasses be
reits abgeschlossene Verträge mit ajlderen Verbrauchern bleiben 11nberührt. (Mit
tf::ih1l1gsblatt N"r. 36.)
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Geschäitsbericbte
,
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Gagfnll Gemeinnutzige A Berli11. Die Ordentliche Hauptversammlung . Angestellten-Heimstätten, Berlin. ntnis. der nach 3.29(3,94) MUt RM Ri\:[ Gewinnvortrageinen Reingew.i rde beschlossen. den
Reingewinn in volIeI' Höhe vorzutragen_ Laut GesclJä.ftsbericht konnte die Gag
fah im Berichtsjahr 4462 Wohnungseil1heiten beginnen und zwar 890 HeimsUitten
und 3572 Stockwerkwohnungen. Die GesarntJeistung betrug 5270 Wohneinl1citen
gegenüber 69!H im Jahre 1938. :Mit dem überhang RHS dem Jahre 1937{38 waren
[m Ja1:11'e 1939 10 951 Woll1leinheiten im Bau. VOJJ diesen wurden 1448 WOhnllngen
durch amtliche Verfügung stillgelegt.
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Großbaillliuhabel! im Husland
Groß£s Wasserkraftwerk in Kroatien geplant

die

Umfangreiche Bauvorhaben in finnlaud

1FiWOO11I1:!II ;\!qjJNSS

Ver1inderungell
B1"andenburg Ha\"t:  KMi Schrieber, Architekt und ?\!am.et'rneiste,-. Bl.anden

burg Ha\'eL FÜ'm:J. ia," ",;: 3<:tzt: Schdeber & Sieu.e!ltop. KG. Persönlich h,liter.der
Gt.'scil.schüfter: Regierllng-><b,mmeJstel" Dipl.-Ing. August Sicdentop, Br:::.nd...nburg.

Bl.'"es1:n:i. G1istay "og:. B tu£'toffe, Bj"e la'1 Hulid"fe1d, SaCr:1l1er Stn!.ße 17. 0, H.
Persönlich haftende Gddlscilafter Shld Kaufmann Dr. Leopold Sch!obach t11!d die
Kanfmaunsfral1 Ernt   i'hlobach, geb. Vogt. beido"- In Brcslau-LeerbeuteL Firma Ist
gegndert: Gustav V0g-i;. H:J.!lde]sgesclli;cho.ft, Kohlen . BaUl1late!'iali.en-. X'J.tzhoiz
Gl'oß- und Einzeli1al1d,oi.

inh  :glf  a! r !i  i t,, .iC ¥  l Rl  \   j  t C   ael J    l   1: i'i ;:efL-o  ;' !i t
Günther Richter in Brkg

Sehn€itlemiihl, E:o!zgrc>ßhandtnng Paul Heiler. Sch]\(>idenn\hL Das Ge ch::!Ü i3':.
nach Posell. Loo-Sdd"getcr-Straßc 22, verlegt 'worden.

Beilagenhimveis
Der het1tigen Gesu.mta.uflu.ge tmserer Zeitung Hege: en1  lt1HUu:n pro",{.hol t

der }'irm:\ Di.'utsd1e :i.'lIetalltfuen-\\'prke Schwanp  4.-G-., :Brl1ckwede i. \1'..
BNJin :Kl\'., b,"l. anf den wir 11iermft !.!lacllen.

Für die Schriftleitung verantwortlich: Hochbauingenieur Paul Neu m a r!. n, S,ssla!.!.
Für den AnzeiQenie[l und Ge chäftliche Mltteilul1gen verantwortlich: Waiter S   r u t z,... . Preis!i te.Nr. 7. Po l

. - ErschernuClgst:s.g,
si Po tbe:z:ug einsch!.

0.40 RM. Ver!ag:58-344-47. Post
, 8reslau.
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;ihWllm lbe $ fli mm 'dl(fEß 1FaiEhzreitfill!.fJI"lJ11I
Auf Grund der Anordnung des Präsidenten der Reichspressekammer über Fragen des Vertriebs und der Bezieher
w rbung in Verbindung mit der 4. Anordnung vom 8. Februar 1934 <rßavf aultRn eine KOmltlPcHe
iibep <rßeli'il !!!ezl!ll  faleseiimmteli' Zeii!hJlI1i1 el'i1 milcht ElIr!1@ÜS1lei'ih Nach   32 der Mustersatzungen fur
Handwerkerinnungen ist nur jedes Mitglied verpflichtet, eine Fachzeitung zu halten. Jedes Mitglied einer Organisation
oder Innung ist daher in seiner Entscheidung, welche Fachzeitung es halten will, ungebunden. l!) E!1 VER !I. A Gi

I Ballmgarlen',ffi, faehsClmle uau- ,handM rker in Deimold 9
(Ho h_ und Tiefbau). Grundliehe Vor

ie f 1g !Mej$  rWJ üf ßg  e;t :j
a.,Grunddc,'.neuenPriifurr g sordnungen(lI.12.urer,
Zimmerer, Tle!_ und Stra3enbauer) ßCJ;tnrr des
W:ntcrsemesters 5. November 1940. Auslmni!

ulld Lehrplan ireL

B uuewerbliche F chschule
von c. RoMe, Raslede i. OIdbg.

Uorbereiill1l9 DU! tlie Meisterpriifung

S eli<!iiI!1l-Al1IglGillJtoie IIJ1l11d -GeslIJ1cheFür mein neuzeitiich, modern eingerichtetes Dampfsäge. I
und Hobe!werk suche ich eine geeignete Kraft als S

möglichst mit Kenntnissen der Zimmerei.
Herren, die in der Lage sind, den Ein. und Verkauf sowie
das Werk seJ ständig zu leiten, wollen ihre ausführlfehe
Bewerbung mIt Lebenslauf, Zeugnisabschriften, Lichtbild
und A.ngabe der Gehaltsansprüche unter T 111 an die
6eschaftssteIJe dieser Zeitung richten.==  """"

sicher  m Ve anschlagen und Abrechnen, mit guten
KenntnIssen Im Hochbau und Eisenbeton, tür Büro
und Baustelle gesuchO. AusfUhrliche Angebote an
B:'!PffDi!l!.gjI i\H H!»Ii;!!:\\!U, 1!:I&\1!JJt!ii1':$i!:I'tJWiI''i1'

Ii'!IUIUI 2! (@I!;UII

rarfahllefile!i'  voJIständig selbständig arbeitender

Cjj(iJjli1lltliJj W ff' 1l1N1€lJ@JhllYtm!iJ$1)
fü  Gaugeschäft gesucht. Gebotcn wird: Ausbaufähige Stellung
bel guter Bezahlung. Ausfuhr!. Bewerbung mit Lichtbild u. Oe
haltsansprhch. sowie Angab. d. frühest. AntriHstermins erbittet

BauUnfnnwhmUDU Allred RU kel, iionslmtll OS. -lIIielulI (WartheJandJ
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für größere Industriebauten baldmöglichst gesucht,
energisch und mit Praxis in Hoch- und Tiefbauten.
Angebote mit Lebenslauf, Zeugnisabschriften,
Gehaitsansprüchen und frü h este n Antrittstermin

erbeten an

Architekt [fürtl1i, Berli!'! 1M 50, Geisbergst,.21

Wh:' t5!J./IdlJE!w in Dauerstelhiml9 für unsere Bauabteifung
'"II r

dem die überwachung und Instandhaltung unserer Werks
bauten und Industrieöfen obHegt.

Bewerbungen mit ha n d 9 e s ehr i e ben e m Lebenslauf,
lichtbild und Gehal1sansprüchen sind zu richten an

ß

Wilhehnshütte
lissen- UlrlU:! I!maUlierwel?ke Aktienge5eIlSschafe
Sprottau-WilhelMstHiUe, Schlesien

zum 1. Januar 1941 gesucht. Mit besten Kenntnissen in fIoch- Tief
lind Eisenbetonbau, ErfaJmmg in Abrcchnung und I3auleitllllg, wird um
sichtiges durchaus scJbsWnd!.l1:es Arbeiten zur l:ntlastwJh" U!!d Vertretung
des Jnhabers Refordert. Bewerber, welchen an einer DauerstellUl1g, evtl.
spät. GeschiHtsübernahme liegt, woUen ,wshjhr\. Be\verbung., handschriftJ.
LebensJatlf. ZeugnisabsdJriften. Lichtbild 11. GehaltsansprÜche richten an

Palll Lange, BuugeSehiift und Zemeniwllrel1, Grottkllu

ß O[    U f [ ß i  er
G

Tiichlige,

HO[  aufe[ ßi H
"
D
R,,
Fe

mit guten KelltJtnissen per
1. Oktober 1940
9 <e 15 .... c: h \1;.

Angebole m. zeugnisabSChL l1

uud Gehaltsansprüchen er
beten an

,;OIHlIUIT"

I Hoch-. und Tiefbau, Vinzenz Praetor
Obeyglogat! O.jSchl.
Bahnhofstraße 6..h..

oder Ingenieur- von um
'fang-reichem lioch- LI. Tief
baugesclnft mit Si!gewerk
iÜ Niederscbles. bei glltem
Gebaltzum baldmöglidJstell
AntrW gesucht.
AVRebote an

Edwin Winkler, Baumeis1er
Kreijbau üb. HaynaujSchl.
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